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Schweizerische
irchen-
Zeitun

«SOLIDARITÄT SCHAFFT ARBEIT»

Die
ökumenische Aktion der kirchlichen

Hilfswerke Fastenopfer, Brot für alle und

Partner sein fordert mit ihrem dies-

jährigen Leitwort «Solidarität schafft

Arbeit» existenzsichernde und menschenwürdige
Arbeit für alle. An ihrer gemeinsamen Medien-
konferenz äusserte sich Christoph Stückelberger
als Zentralsekretär von Brot für alle unter dem

Titel «Würdeverträglichkeitsprüfung» vor allem

zur «Würde für alle». Denn einerseits setze eine

erfolgversprechende Armutsbekämpfung die Wahr-
nehmung der Menschenwürde voraus, und ander-
seits verpflichte die Zusage, dass alle Menschen als

Ebenbilder Gottes eine unveräusserliche und glei-
che Würde haben, die christlichen Hilfswerke zur
Solidarität mit allen, deren Würde bedroht oder
zertreten ist. Für Menschenwürde in der Arbeits-
weit setzen sich die Hilfswerke mit den von ihnen

unterstützten Projekten, Kampganen, dem fairen
Handel und mit der entwicklungspolitischen Ko-

Fastenopfer fördert zwischenkirchlichen Austausch
Das brasilianische Hungertuch von Adéla Carvalho
und Domingo Salio

IM) (ILSCIiW'tSTEKLiCHKN WUT (IQMSTKLTSONS - DANS EESPERASCE-EN AVENIR

OTiSTRüAMOS - A4 WERANCA-IM UTERO COMEM DE JESTICA E SOLIDARIEMDE

operation mit Unternehmen und Regierungen ein,
aber auch mit politischen Forderungen. In die

Arbeitsmarkt- und Unternehmenspolitik sei eine

Würdeverträglichkeitsprüfung einzufügen, verlangt
Christoph Stückelberger: «Entscheide, die die

Schaffung, Zerstörung,Verlagerung,Verbilligung und

Gestaltung von Arbeit und Arbeitsplätzen betref-
fen,sind daraufhin zu prüfen, ob sie mit dem Krite-
rium und Ziel «Würde für alle> vereinbar sind!»
Und diese sei weltweit, global, einzuführen, wie
anderseits Globalisierung nur mit einer angemes-
senen Politik als lebensfördernde Entwicklung er-
fahren werden könne: mit einer globalen Arbeits-

marktpolitik, einer globalen Sozialpolitik und einer

globalen «Kulturpolitik» im Sinne einer weltweiten
Unternehmenskultur, die den Respekt der Men-
schenwürde zu einer Priorität macht.

Auf globale Zusammenhänge der Arbeits-
weit, auf Zusammenhänge namentlich zwischen
dem Werkplatz Schweiz und dem Werkplatz Welt
wies Nationalrat Christoph Eymann als Präsident

von Brot für alle hin: «In der Schweiz fürchten sich

viele Menschen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. In

zahlreichen Ländern dieser Erde träumen viele
Menschen davon, einmal einen Arbeitsplatz zu be-

kommen.» Die Schweiz, die erst in den letzten Jah-

ren begonnen hat, die eigene Aussenpolitik aktiver
zu gestalten, werde noch wesentlich mehr finan-
zielles und personelles Engagement zugunsten
ärmerer Länder erbringen müssen; dies setze aber

Akzeptanz bei der eigenen Bevölkerung voraus,
und diese sei nicht zu haben, solange der Werk-
platz Schweiz gegen den Werkplatz Welt ausge-
spielt werden könne: «Bewirkt die Tendenz des

stetigen Arbeitsplatzabbaus... in der Schweiz nicht
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'Vgl SKZ 2/1999. Auch in

der Schweiz sind in der

Bekleidungsindustrie noch

nicht alle Konventionen der
Internationalen Arbeits-

organisation (ILO) erfüllt,
wie die eben erschienene

Broschüre «Schlecht bezahlt,
doch flexibel und effizient.

Frauen in der Schweizer

Textil- und Bekleidungs-
industrie» aufzeigt. Sie zeich-

net mit ihren Analysen ein

differenziertes Bild der

Arbeitsbedingungen und gibt
mit Porträts und Fabrik-

reportagen einen Einblick in

den konkreten Arbeitsalltag;
erhältlich ist die Broschüre

(56 Seiten, mit Fotos, Fr. 9.50)
bei der Materialstelle von

Brot für alle, Missions-

Strasse 21,4003 Basel,

Telefon 061-268 83 45.

eine Opposition zur Unterstützung von arbeits-

platzschaffenden Massnahmen in wirtschaftlich we-
niger entwickelten Ländern? Hat unsere Bevölke-

rung Angst vor nachteiligen Folgen des Engage-

ments der Entwicklungszusammenarbeit und der
Hilfswerke in Bezug auf den Erhalt des eigenen

Arbeitsplatzes in der Schweiz?» Die schweizeri-
sehe Politik und Wirtschaft dürften die Bevölke-

rung mit ihren Fragen nicht allein lassen; ander-

seits würden ohne lohnende Arbeits- und Lebens-

Perspektiven auf dem Werkplatz Welt die Gesell-
Schäften des industrialisierten Nordens mit dem

Problem der Migration konfrontiert bleiben.

Die Menschen des Südens suchen Arbeit,
aber menschenwürdige Arbeit, betonte Anne-
Marie Holenstein als Direktorin des Fastenopfers
und eben von einer Informationsreise aus Hondu-
ras zurück. Dort hat sie eine Demonstration von
Arbeiterinnen der Fabrik «Sitraidaly» erlebt, die

auf Plakaten verlangt hatten: «Wir wollen Arbeit,
aber mit Würde.» Was das konkret heissen kann,

davon erzählten an der Medienkonferenz die bei-

den honduranischen Gäste der Hilfswerke: die

Rechtsanwältin Bianca EsmeraldaValladares Garcia
und Carla Marisol Castro Erazo, Mitarbeiterin der

aus der Pastoralarbeit der Jesuiten herausgewach-

senen Partnerorganisation des Fastenopfers ERIC

(Equipo de Investigaciön, Reflexion y Comunica-

ciön). Die beiden Frauen setzen sich insbesondere

für bessere, das heisst humanere Arbeitsbedingun-

gen für die jungen Frauen in den «Maquilas», den

Exportzonen der Bekleidungsindustrie in Hondu-
ras ein. Mehrheitlich sind diese Frauen zwischen
14 und 30 Jahre alt und kommen aus den ärmsten
Familien. Deshalb und unter dem Druck der gros-
sen Zahl von Arbeitssuchenden können es sich

diese jungen Frauen nicht leisten, sich für bessere

Arbeitsbedingungen einzusetzen bzw. sich für ihre

Rechte, die sie nicht einmal kennen, zu wehren; sie

haben sogar Angst, mit Aussenstehenden über ihre

Arbeitsbedingungen zu sprechen. Die Arbeits-
bedingungen in der Billigstproduktion sind überall

sehr hart; in den honduranischen «Maquilas» kom-

me verschärfend dazu, dass die Produktionsstätten

nur gemietet sind und die ausländischen Investoren
leicht weiterziehen können. Der Wirbelsturm
«Mitch» habe die Situation noch zusätzlich ver-
schärft, aber auch neue Möglichkeiten eröffnet,

wenn die Gemeinschaftsorganisationen, die im

Rahmen der Katastrophen- und Nothilfe aufgebaut
wurden, über diese Zeit hinaus bestehen blieben,

wie Anne-Marie Holenstein ergänzte.
Die honduranischen Gäste dankten für die

Unterstützung der von ERIC getragenen Projekte,
aber auch für den Informationsaustausch. Gewisse

Informationen über den Textil- und Bekleidungs-
markt seien in der Schweiz leichter erhältlich als in

Honduras selber. Unterstützt werden vom Fasten-

opfer so Bildungsprogramme für Arbeiterinnen der

«Maquilas», mit denen ihre Situation verbessert
werden will. Für Anne-Marie Holenstein wird auch

die angelaufene Clean-Clothes-Kampagne Wesent-
liches zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in

den Exportzonen fürTextilien beitragen.'
Abgeschlossen wurde die Medienkonferenz

wie gewohnt mit einigen Angaben zu den Jahres-

rechnungen der Hilfswerke. Die Einnahmen aus

der letztjährigen Sammlung von Brot für alle waren
mit knapp 12,19 Mio. Franken um 0,6% höher als

im Vorjahr; das Fastenopfer verzeichnet gegenüber
dem Vorjahr eine Steigerung des Spendenergebnis-
ses um 6,6% auf knapp 23,06 Mio. Franken; das

christkatholische Partner sein erhielt Spenden in

der Höhe von 111 400 Franken. Die Beiträge, Kapi-

talerträge und Rückbuchungen eingerechnet, konn-

ten die drei kirchlichen Hilfswerke aus dem letzt-

jährigen Ergebnis gut 41,8 Mio. Franken einsetzen.

Ob die Thematik SolidarCity, weil sie gut ange-
kommen ist, zu dem guten Ergebnis beigetragen
hat, sei nicht auszumachen, erklärten die Direk-
torin von Fastenopfer und der Zentralsekretär von
Brot für alle. Zu wünschen bleibt, dass auch die

Thematik «Solidarität schafft Arbeit», mit der der

Dreijahreszyklus «Solidarisch mit den Armen und

Ausgeschlossenen ins 3. Jahrtausend» bechlossen

wird, eine gute Aufnahme finden wird und so zum
Nachdenken anregen kann.

Ro/f Weibe/

THEOLOGIE

WELCHE ZUKUNFT WOLLEN WIR?

m Januar 1998 eröffneten der Schweizerische Evan-

gelische Kirchenbund und die Schweizer Bischofs-

konferenz gemeinsam einen Dialogprozess zur so-

zialen und wirtschaftlichen Zukunft der Schweiz. In
ihrer Einführung zu dem unter dem Titel «Welche

Zukunft wollen wir?» stehenden Diskussions-Grund-

lagentext' weisen die Präsidenten der Bischofskonfe-

renz und des Vorstandes des Evangelischen Kirchen-
bundes auf die Gründe hin, die sie zu diesem ge-
meinsamen Schritt veranlassten. Es sind die allgemein
bekannten sozialen und wirtschaftlichen Probleme,

die in den vergangenen Rezessionsjahren Unge-
wissheit und Zukunftsangst ansteigen liessen. Die
beiden Kirchenleitungen weisen auf die vielbeschwo-
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WELCHE ZUKUNFT WOLLEN WIR?

rene Globalisierung hin, die eine Spirale von Folge-

Wirkungen in Gang gesetzt habe und die nun an die

Grundlagen der Gesellschaft zu rühren beginne. Im

Gefolge dieser Erosionsprozesse seien die seit Jahr-
zehnten in der Schweiz bewährten Spielregeln zwi-
sehen den grossen Partnern des Wirtschaftslebens

und die solidarischen Fundamente des Gesellschafts-

lebens inzwischen so sehr in Frage gestellt worden,
dass die Bevölkerung sich auf einen neuen Gesell-

schaftsvertrag verständigen müsse. Näherhin gehe es

um die Frage, wie die «Anforderungen einer globali-
sierten Wirtschaft mit den Grundwerten und Zielen
soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung
und nachhaltiger Schutz der Umwelt verbunden wer-
den könnten»(l).

Mit dieser gemeinsamen Konsultation wollen
die beiden Kirchen einen Beitrag zur Verständigung
über den künftigen Weg der «Gesellschaft Schweiz»

leisten.

Als ein Schlüsselbegriff dient dabei der Aus-

druck Gesellschaftsvertrag, den ich im folgenden
Abschnitt näher untersuchen werde. Ein weiterer Ge-

dankenschritt wird sich mit den Ebenen und Inhal-

ten des vorgeschlagenen neuen Gesellschaftsvertrages
befassen. Daran werden sich einige Bemerkungen zu
den theologischen Grundlagen, insbesondere zum
Zentralbegriff des Reiches Gottes und zum Umgang
mit biblischen Texten, anschliessen. Die Schlussfol-

gerungen sind im Blick auf die weitere Bearbeitung
des Grundlagentextes formuliert.

(.Was ist ein Gesellschaftsvertrag?
f. I Darsteffunf im KonsiisAVrissujtext
Die Diskussionsgrundlage bietet keine einheitliche

Definition von Gesellschaftsvertrag, vermittelt aber

an relativ vielen Stellen eine Reihe von inhaltlich

greifbaren Vorstellungen von dem, was mit Gesell-

schaftsvertrag gemeint ist. So wird im ersten Teil der

Broschüre rückblickend der Gesellschaftsvertrag um-
fassend als nationaler Konsens über das Geseilschafts-

modell beschrieben. Die entscheidenden Eckdaten
lassen sich dem ersten Teil der Diskussionsgrundlage
entnehmen: Für die mit den Aufbaujahren nach dem

2. Weltkrieg beginnende Periode einer «noch nie da

gewesenen politischen und wirtschaftlichen Stabi-

lität» wird festgehalten, dass sie «in einem allgemein
akzeptierten Gesellschaftsvertrag gründet» (9). Der

grosse Umschwung, der auf den Beginn der 90er Jah-

re angesetzt wird, führte dazu, dass «der für die

Schweiz typische Gesellschaftsvertrag in (die) Brüche

gegangen (ist)» (10). Als konkrete Gesellschaftsver-

trags-Elemente der «goldenen Jahre» werden unter
anderem der über lange Jahrzehnte stabile Arbeits-
friede, das gute Funktionieren der Sozialwerke und
das föderalistische System genannt. Solche Äusserun-

gen sprechen dafür, dass mit dem Gesellschaftsver-

trag ein verlässlicher Konsens über die anerkannten

Grundlagen und Spielregeln der Gesellschaft gemeint
ist-. Der Gesellschaftsvertrag lässt sich demzufolge
deuten als ein ethisch und christlich-theologisch aus-

gewiesener, verlässlicher Grundkonsens zwischen den

Mitgliedern der Gesellschaft über die verbindlichen

Grundlagen und Grundregeln des gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Für die Schweiz wird konstatiert,
dass sie sich in den zurückliegenden Jahrzehnten

vor Beginn des verschärften Globalisierungskurses in
einer seltenen Prosperität und Stabilität auf solche

Grundlagen und Regeln verlassen konnte, die «von
allen» (9) mitgetragen wurden L Ebendiese Funda-

mente sind gemäss der Diagnose der Diskussions-

grundlage in die Brüche gegangen. So wird zum Bei-

spiel der Dialog zwischen Arbeitgebern und Gewerk-

Schäften heute als «gefährdeter denn je» (10) einge-
schätzt A Diese Lage zwingt «alle Teile der Gesell-

schaff, also auch uns, die Kirchen, darüber nachzu-

denken, welche Gesellschaft wir in Zukunft wollen»

(11). Der Wunsch und Wille, am Zustandekommen
eines neuen, den aktuellen Herausforderungen an-

gemessenen Gesellschaftsvertrags mitzuwirken, steht

hinter dem gesamten Konsultationsprozess.

1.2 Bemerkungen zur Verwendung
vom Gese//sc/iaftsvertrag aus
ôegriffsgesc/ïicfsÉlicljer Stellt
Wenn die Diskussionsgrundlage vom Gesellschafts-

vertrag im Sinne des skizzierten Grundkonsenses

spricht, dann könnte sie sich grundsätzlich wenig-
stens partiell auf die Begriffsgeschichte berufen, inso-
fern zwischen dem Gegenstandsbereich, auf den die

klassischen und aktuellen Gesellschaftsvertrag-Theo-
rien zielten, und den vom Konsultationsprozess ange-
sprochenen Problemfeldern Überschneidungen be-

stehen. In seiner klassischen Form diente das Theo-

rem des Gesellschaftsvertrages der Rechtfertigung des

politischen Gemeinwesens, des Staates. Bei den mo-
dernen Vertragstheoretikern, den sogenannten Neo-
kontraktualisten der Gegenwart, steht die rationale

Rechtfertigung allgemeiner, politisch-ethischer Prin-

zipien und Normen im Vordergrund'. Das Vertrags-
theoretische Denken geht hier von der Autonomie
aller Einzelnen aus; es ist vom Ansatz her liberal und
enthält als Zielvorstellung die moderne Demokratie
mit Menschenrechten, Verfassung und Partizipation.
Als Modellvorstellung dient dabei der Privatvertrag.
Die beteiligten Parteien, das heisst alle Staatsbürger
und -bürgerinnen, auferlegen sich wechselseitig Rech-

te und Pflichten. In ihrem eigenen Interesse binden
sie sich unter der Voraussetzung, dass alle anderen

sich in gleicher Weise binden. Die klassischen Theo-
rien folgten einem Dreistufen-Schema: Ausgangs-

punkt ist der Zustand vor dem Vertrag (Status Natu-
ralis, Naturzustand, Urzustand), dessen Ungesichert-
heit im Blick auf eine vernünftige, verantwortliche

Lebensführung zum Vertragsabschluss führt (Stufe 2).

8/1999
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' Ökumenische Konsultation

zur sozialen und Wirtschaft-
liehen Zukunft der Schweiz:

«Welche Zukunft wollen
wir?» Diskussionsgrundlage.
Schweizer Bischofskonferenz

(SBK)/Schweizerischer Evan-

gelischer Kirchenbund (SEK),

Bern/Freiburg i.Ü. 1998. Die
Seitenzahlen der zitierten
Textstellen werden im

Haupttext in Klammern

angefügt. Dieser Beitrag
bezieht sich auf ein Referat,
das der Verfasser am

23.11.1998 im Rahmen einer

interdisziplinären Ring-

Vorlesung unter dem Titel
«Gesellschaftsvertrag -
Utopie oder Notwendig-
keit?» an der Theologischen
Fakultät der Universitären
Hochschule Luzern gehalten
hat. Meine theologischen
Überlegungen gehen vom
Referenzrahmen der Ka-

tholischen Theologie aus.
* An anderer Stelle ist die

Rede von einer «gesell-
schaftlichen Verständigung
und Übereinkunft über
die grundlegenden Bedingun-

gen dafür, dass eine Gesell-

schaft zusammenhält und

ein gutes Leben aller

ermöglicht» (21).
* Allerdings konstatiert der
Text an dieser Stelle auch

«Lücken» in Bezug auf

Frauen, künftige Genera-

tionen, Gastarbeiter und

weitere Kategorien. Ob
diese Aussage in jedem Fall

zutrifft, sei hier dahingestellt.
* Dieser negative Befund

scheint nach Meinung der

Diskussionsgrundlage für alle

Elemente des Gesellschafts-

Vertrages zu gelten. Mit wel-
chem Recht aber kann man
z.B. vom Föderalismus in

der Schweiz sagen, dass er
in die Brüche gegangen sei?

m



WELCHE ZUKUNFT WOLLEN WIR? r«
s

K 8/1999

z

THEOLOGIE

* Vgl. z. B. J. Rawls, Eine

Theorie der Gerechtigkeit,
Frankfurt/M. 1975 (Engl.

Original: Oxford 1971);
R. Nozick, Anarchie, Staat,

Utopie, München o.J. (Engl.

Original: New York 1974);

J. M. Buchanan, Die Grenzen

der Freiheit,Tübingen 1984

(Engl. Original: Chicago/
London 1975).

* Zu einem differenzierten
Überblick (einschl. der

antiken Wurzeln) vgl.
W. Euchner, Art. Gesell-

schaftsvertrag, Herrschafts-

vertrag, in: Hist. Wörterb.
der Philosophie, Bd. 3,

Basel 1974,476-480.
* Dies trifft auch auf die

ältere Vertragslehre im Kon-

text des Streites zwischen

weltlicher und geistlicher
Gewalt im Hochmittelalter

zu, wie sie bei Thomas von

Aquin erscheint. Ähnliches

gilt für die Spätscholastik
(z. B. F. de Vitoria, L. de

Molina), in der die Formel

vom Gesellschaftsvertrag
nur metaphorisch für die

gerechtfertigte Ordnung
einer aufgrund natürlicher

Soziabilität immer schon

bestehenden Gesellschaft

verwendet wird.
® Erinnert sei z. B. an die im

Hobbes'schen «Leviathan»

(1651) entwickelte Gesell-
schafts- und Staatstheorie,

aus deren Prämissen ein

«bellum omnium contra
omnes» folgt.

' Vgl. W. Kerber, Sozialethik

(Grundkurs Philosophie, 13),

Stuttgart u. a. 1998, 79-87.

Der «nachfolgende» Zustand (Status Civilis, Stufe 3)

bildet das Erkenntnisziel des gesamten Gedanken-

experiments. Die jeweils vorausgesetzten Naturzu-
Standstheoreme weisen allerdings in der Tradition

zum Teil grosse Unterschiede auf - mit entsprechen-
den Folgewirkungen für die ethische Geltung und

Konkretion der Gesellschaftsgestaltung. I. Kant und

J. Rawls erlegen der Vernunft moralische Bedingun-

gen auf (Freiheit, Gleichheit, Fairness). Buchanan, der

an das klassische Modell von Thomas Hobbes an-

knüpft, führt die Gleichheit empirisch ein. Mit John
Locke spricht Robert Nozick den Individuen schon

im Naturzustand Rechte auf Freiheit und Eigentum
zu. Auch bei Jean-Jacques Rousseau haben die Invi-
duen bereits im Naturzustand ein unveräusserliches

Freiheitsrecht, das im Status Civilis zur Geltung
kommen muss. Manche Autoren (z. B. Buchanan)

rechtfertigen den erforderlichen Konsens und die

entsprechenden Grundwerte bzw. Menschenrechte

auf ökonomischer Basis®.

Schon aus dieser knappen, etwas vereinfachen-

den Skizze lässt sich entnehmen, dass der Begriff Ge-

sellschaftsvertrag von seiner Vorgeschichte her keines-

wegs sehr eindeutig ist. Dieser Umstand und die

jeweils vorausgesetzten sozialanthropologischen Prä-

missen sind ein wesentlicher Grund, warum in der

modernen katholischen Soziallehre der Begriff Ge-

sellschaftsvertrag nie eine herausragende Rolle gespielt

hat'. Das Konsultationspapier entwickelt den Begriff
nicht in Analogie zu den historischen und aktuellen

Modellen. Es kennt kein Naturzustandstheorem und
keine eigentliche VertragsôW rie. Immerhin besteht

der bereits erwähnte inhaltliche Uberschneidungsbe-
reich. Zudem wählt die Diskussionsgrundlage eben-

falls ihren Anknüpfungspunkt vor allem beim gefor-
derten Konsens von autonomen Einzelnen.

Die Verfasser der Diskussionsgrundlage hätten

wissen müssen (oder haben sie es vielleicht in Kauf

genommen?), dass die Verwendung eines historisch

befrachteten und insofern nicht mehr «jungfräuli-
chen» Begriffs leicht Assoziationen weckt, die ihrem
Vorhaben nicht gerade entgegenkommend Bei der

Ausarbeitung der angekündigten Endfassung sollte

man über den Verzicht auf diesen Begriff nachden-

ken, der vielleicht den Reiz eines wohlklingenden
Schlagworts bietet, aber sachlich-inhaltlich reichlich

problematisch ist.

Dieser Nachteil wird auch nicht durch die im
dritten Teil der Diskussionsgrundlage erläuterten,
inhaltlichen Grundzüge des für notwendig erachteten,

neuen Gesellschaftsvertrages wettgemacht. Diesen

Schwerpunkten wende ich mich nun zu.

2. Ebenen und Inhalte des
(neuen) Gesellschaftsvertrages
Die Diskussionsgrundlage gliedert die hier zu bespre-

chenden Materien nach drei Ebenen: Die fnT<? Ebene

ist mit «Grundwerte» überschrieben (21-23). Kon-
kret geht es um fünf Schwerpunkte, die unter den

Stichworten «Gerechtigkeit», «Freiheit und Verant-

wortung», «Mitbestimmung», «Nachhaltigkeit» und
«Solidarität» behandelt werden. Im Grundkonsens

über solche Grundwerte artikuliert sich in einer Ge-

Seilschaft die Basis ihres Zusammenhaltes, ihrer Aus-

richtung und Entwicklung. Im Rahmen dieser Aus-

Führungen muss ich mich allerdings auf wenige

Einzelpunkte beschränken:

Zum Grundivert «Gerec/7t/gke/t;>
führt die Diskussionsgrundlage aus: «Gerechtigkeit
drückt aus, was wir einander im gesellschaftlichen
Leben unbedingt gegenseitig schulden: Anerkennung
der gleichen Freiheiten aller und der wechselseitigen
Rechte. Und: Die Anerkennung der Tatsache, dass es

langfristig mir und uns nur gut gehen kann, wenn es

den anderen gut geht» (21). Gerechtigkeitsziele ver-

pflichten darauf, «dass es allen gut geht, und zuerst:
dass es den Benachteiligten besser geht» (22). Ge-

rechtigkeit ist immer an Gleichheit orientiert und

verlangt, «dass jeder Mensch das erhält, was ihm
zusteht» (ebd.). Soziale Gerechtigkeit verpflichtet zu
«einem Ausgleich der grossen Einkommens- und
Reichtumsunterschiede zwischen den Gliedern und

Gruppen einer Gesellschaft» (ebd.).

Man kann von einem Text dieser Art nicht

verlangen, dass er den Differenzierungsgrad einer

philosophischen oder rechtsethischen Abhandlung
erreicht. Hier ist auch nicht die Vielzahl von Diffe-

renzierungen zu behandeln, die in der heutigen Fach-

diskussion üblicherweise aufgeführt werden, zum

Beispiel den Unterschied zwischen Gerechtigkeit als

sittlicher Grundhaltung (Tugend) und als normativer
Massstab'. An dieser Stelle müssen wenige Hinweise

im Blick auf eine künftige Überarbeitung genügen:
Die Hervorhebung der Orientierung an der Gleich-
heit sollte dahingehend ergänzt werden, dass jeweils
auch ein Gesichtspunkt angegeben wird, unter dem

etwas als gleich oder ungleich zu betrachten ist. Bei

der Tauschgerechtigkeit (justitia commutativa) ist

dieser Gesichtspunkt in dem — durch den Bedarf des

Empfängers bestimmten - Wert der Ware oder

Dienstleistung zu sehen. Unterschiede der Personen

spielen hierbei keine Rolle. Dagegen richtet sich die

Norm, nach der die Gemeinschaft Vorteile und

Lasten an die Einzelnen verteilt (justitia distributiva),
nach personenbezogenen Kriterien. Hier spielt die

Grösse des Anteils, den eine Person erhält, die zen-

trale Rolle. Wie dieser Anteil jeweils gerecht zu be-

gründen und zu bestimmen ist, bleibt indes nach

mehreren Hinsichten hin zu bedenken: Ist nach dem

Grundsatz zu verfahren: Jedem nach seinen Bedürf-
nissen oder jedem nach seinen Verdiensten oder je-
dem nach seinen Anstrengungen, seinen Leistungen
oder nach seinen Fähigkeiten? Gegenstand der sozia-
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GOTTES LEUGNUNG

Dritter Fastensonntag: Ex 17,1-7 (statt 17,3-7)

Bibel: Massa und Meriba —

Probe und Streit
Refidim, Massa und Meriba können bis heute
nicht befriedigend lokalisiert werden. Es han-

delt sich um Orte in einer theologischen Land-

schaft, in der die Beziehungen zwischen Volk

(Israel), Rechtsinstanz (Mose), Kult (Aaron)
und Gott dramatisch und exemplarisch zur
Darstellung gebracht werden.

Die Massa-und-Meriba-Episode ist der

Höhepunkt einer Reihe von Murr-Geschichten.
Schon kurz nach dem Exodus (vgl. SKZ 15-16/
1998) murrt das Volk, weil es das bittere Was-

servon Mara nicht trinken kann, worauf es von
Mose durch ein Stück Holz, das ihm JHWH
zeigt, süss gemacht wird (15,23-25). Wenig
später beschwert sich das Volk bei Mose und

Aaron, weil es Hunger hat (16,2f.). Schon hier
wird es von Mose gewarnt, dass er und Aaron
nichts vermögen, dass sich sein Murren letzt-
lieh gegen JHWH richte (16,6-8). Es wird auf-

gefordert, vor JHWH zu einem Gottesurteil
hinzutreten, und dieser offenbart seine Wun-
dermacht mit Wachteln und Manna (I6,9ff.).
Erst auf dem Hintergrund dieser Geschichten
können die Pointen der Lesung richtig erfasst
werden.

Durch die Lokalisierung in Refidim wer-
den die Ereignisse in Massa und Meriba und
der folgende Kampf mit Amalek (SKZ 41/1998)
in eine enge Beziehung zueinander gesetzt. Ver-

sucht hier das Volk Gott, indem es Wasser for-
dert, so dort Gott das Volk, indem er es durch
Amalek zum Kampf herausfordert. Verschie-
dene Elemente machen den Ernst der Lage

deutlich: I. Nur hier wird gesagt, dass das Volk
mit Mose streitet (17,2) und gegen ihn murrt
(17,3). 2. Nur zu Beginn des Abschnittes fällt
der typisch priesterschriftliche Ausdruck «die

ganze Gemeinde der Israeliten» (ko/-'edot böne-

Jisra'el). Danach ist bis auf den zusammen-
fassenden Schlussvers (17,7) distanzierend und
kühl vom «Volk» (ho'am) die Rede. Die von
Gott erwählte Gemeinde wird nur noch durch
die «Ältesten Israels» (s/kne J/sra'e/) repräsen-

tiert. 3. Moses Hilfeschrei zu JHWH ist nicht
mehr ein Fürbittgebet fur dos Volk, sondern
eines fur ihn se/bst, der sich der Gewalt des

Volkes ausgeliefert sieht (17,4; vgl. SKZ 36/
1998). 4. JHWHs Antwort beginnt mit dem

Imperativ «geh vorbei!» favor) - nämlich am
Volk vorbei, und sie endet mit der Aufforde-

rung «und du wirst gehen» (wöba/ochta) - näm-
lieh aus dem Lager der Israeliten hinaus. «Wer
Gott verschmäht und verlässt, den hat Gott
verlassen. Wenn das Volk zu zweifeln scheint:
Ist ER in unserer Mitte oder nicht, dann ist er
es schon nicht mehr. Darum muss das helfende
Wunder ausserhalb des Lagers des Volkes gesche-
hen. Geholfen soll ihnen werden, denn sie sind
in Not, aber weil sie in Ungnade gefallen sind,

wird Gott nicht in ihrer Mitte wirken» (Benno
Jacob, Rabbiner von Göttingen und Dortmund,
in seinem monumentalen Exodus-Kommentar,
der zwischen 1934-1944 entstand; s. Lit.). Die
Umstände, unter welchen sich das Wunder er-
eignet, entsprechen ebenfalls in mehrfacher
Hinsicht der dramatischen Situation: I. Mit Fels

(vgl. SKZ 47/1998) und Wasser (vgl. Kasten)
treffen zwei der bedeutendsten Gottessymbo-
le superlativartig aufeinander. 2. Der bezweifel-
te Gott steht über dem Felsen und erweist
sich als mächtig. 3. Das Wunder ereignet sich

am Horeb, dort, wo JHWH Mose im Dorn-
busch erschienen ist. 4. Mit demselben Stab,

der die Ungläubigen in Ägypten gezüchtigt hat,
sollen die Ungläubigen in der Wüste eines Bes-

seren belehrt werden durch die Zeugenschaft
der Ältesten, die Mose zur Seite treten.

Synagoge/Kirche: «D« so/A////IT7/,
Gott, «ic/tt öm/Vjo /Vof>o

Dass Mose einfach am Volk vorbeigeht, hat
die jüdischen Prediger sehr beschäftigt. Im

Midrasch wird dieser Grenzfall seelsorgerlich
gelöst. Gottes Befehl bedeute: Vergib ihre
Worte! Gleiche mir! Vergib Böses mit Gutem
(Mi 7,18)! Übersieh die Sünden bzw. lass sie

das Volk den Ältesten beichten (ExM 26,2).
Seelsorgerliche Anliegen finden sich auch in

der christlichen Auslegungstradition, etwa in

der Bible moralisée (13. Jh.): «Dass die Söhne

Israels vor Moses kommen und sich über ihren

grossen Durst beklagen und Moses ihnen sagt,
dass er nichts habe, um ihnen zu geben, bedeu-

tet die guten Christen, die zu ihren (I) Prälaten

kommen und sagen, dass sie vor Durst sterben,

vom Wort Gottes zu lernen. Und diese neh-

men ihre Bücher hinter den Rücken und sagen,
dass sie nicht wüssten, was sie ihnen geben
sollen. [...] Dass Gott zu Moses sagt: Kehre

um und schlage mit deinem Stab auf den Stein

und du wirst Wasser haben, um dein Volk zu

sättigen, bedeutet den Vater des Himmels, der
zu den guten Prälaten sagt: kehret um und

schlagt auf den rechten Stein, das ist auf Jesus

Christus, und ihr werdet süsses Wasser eurem
Volk zu trinken geben können.» Eine christo-
logische Deutung von Fels und Wasser (mit
antijudaistischem Unterton?) scheint auch die

Leseordnung vorauszusetzen, wenn sie unsere
Lesung dem Evangelium vom Jakobsbrunnen
zuordnet (vgl. Joh 4,13 f.). Das Neue Testament
selber bleibt demgegenüber bei der eigentli-
chen Thematik des Textes und erinnert, einen
älteren Predigttext (Dtn 6,16) zitierend, anläss-

lieh der Versuchung Christi durch den Teufel

an die Versuchungsgeschichte von Massa und
Meriba (Lk 4,12).

Welt: Wasserpolitik
Trinkwasser ist, allem technologischen Fort-
schritt zum Trotz, noch immer für viele Men-
sehen Mangelware. Wasser ist je länger desto
mehr ein Politikum, weil sich Herren auf die

Quellen Gottes gesetzt haben, seine Flüsse

stauen und seine Grundwasserseen in verant-
wortungsloser Weise ausbeuten. Nicht das

rebellierende, durstige Volk, sondern die rück-
sichtslosen Profiteure suchen den Rechtsstreit
und stellen Gott auf die Probe.

Thomas Staub/i

Literaturhinweis: Benno Jacob, Das Buch Exodus,

Stuttgart 1997.

Wasser des Lebens
Wasser gilt unbestritten als der wichtigste und kostbarste Rohstoff des Lebens. Wo Wasser ist,
da ist Leben, und wo Leben ist, da ist Gott. Diese Gleichung wurde im wasserarmen Orient
besonders intensiv erlebt und in der Gebetssprache in umgekehrter Richtung zum Ausdruck
gebracht: «Bei dir ist der Quell des Lebens» (Ps 36,10). Quellorte par exe/lence und damit Wohn-
orte Gottes sind die Berge, wie es ein kassitisches Rollsiegel (14. Jh. v. Chr.) durch eine men-
schengestaltige Berg- und Wassergottheit eindrücklich darstellt (vgl. Bild). So stellte man sich
das Paradies vor: Mitten in Eden entspringt ein Strom, der sich in vier Arme spaltet und alles

bewässert (Gen 2,10-14). Als Abbild des Paradieses ist auch der Tempel ein Ort, wo sich
Gottes segnende Gegenwart in reichlich fliessendem Wasser manifestiert (Ez, 47,1-12; Sach

14,8; Offb 22,1). Im Christentum tritt schliesslich Christus und wer an ihn glaubt an die Stelle

von Berg undTempel(berg): «Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke! Wer an mich

glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fliessen» (Joh 7,37f.).
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Solidargemeinschaft ist
hier in einem weiteren,

nicht strikt juristischen Sinn

gemeint.
" Der Rat von Sachverstän-

digen für Umweltfragen,
Umweltgutachten 1994,

Stuttgart 1994,46.

len Gerechtigkeit ist die Verteilung von Rechten und

sozialen sowie ökonomischen Gütern und Lasten.

Die hier angedeuteten Alternativen schliessen sich

übrigens gegenseitig nicht unbedingt aus. Die Ge-

sichtspunkte der Verteilung variieren nach dem Cha-

rakter der jeweils zu verteilenden Güter und Lasten

und nach den Zielsetzungen der Gemeinschafts-

formen bzw. nach den unterschiedlichen Aufgaben
der umfassenden staatlichen Gemeinschaft. Politische

Rechte und der Schutz elementarer Freiheiten kom-

men allen in gleicher Weise zu. Wo es um die ele-

mentare Lebenssicherung geht, ist nach der Notwen-

digkeit der Bedürfnisse zu entscheiden. In der Berufs-

weit dagegen ist grundsätzlich nach dem Gesichts-

punkt der Leistung zu urteilen. Beim Besitz von

Eigentum ist darauf zu achten, ob er entsprechend
den geltenden und gerechtfertigten Regeln erworben

wurde. Die Verteilungsgesichtspunkte einer Aktien-

gesellschaft unterscheiden sich gewiss von denen

einer Solidargemeinschaft. Im Übrigen ist die Grenze

zu den aus dem Solidaritätsprinzip sich ergebenden

Forderungen nicht immer leicht zu ziehen. Der Aus-

gleich gravierender Ungleichheiten wird innerhalb

einer Solidargemeinschaftdie sich die gegenseitige

Hilfeleistung zum Ziel gesetzt hat, zu einer Forde-

rung der Gerechtigkeit.
Im Übrigen ist die Orientierung an der

Gleichheit nicht derart allbestimmend. Nehmen wir
als Beispiel die Sanktionsgerechtigkeit (Strafgerech-

tigkeit, wiederherstellende Gerechtigkeit: justitia vin-
dicativa, retributiva)! Hier ist das Prinzip der Verhält-

nismässigkeit (Proportionalität) entscheidend. In die-

sem Sinn wird von einer gerechten Strafe gesprochen,

wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zur
Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters

steht.

Erstaunlich wirkt in einem so sehr auf die Zu-
kunft hin orientierten Text, dass die neueste Dirnen-
sion des Gerechtigkeitsspektrums, nämlich die inter-

generationelle Gerechtigkeit (Gerechtigkeit gegen-
über künftigen Generationen) in diesem systematisch

wichtigen Passus nicht explizit erwähnt wird. Ge-

rechtigkeit als normativer Massstab, nach dem Güter-
konflikte zu entscheiden sind, fordert, dass alle von
einer Verteilung Betroffenen grundsätzlich in gleicher
Weise berücksichtigt werden. Da der zeitliche Mass-

stab allein als solcher nicht moralisch entscheidend

ist, gilt das auch von den zukünftigen Generationen.

Jede Generation ist deshalb verpflichtet, mit den

naturalen Ressourcen nach Grundsätzen umzugehen,
die von allen anderen Generationen vernünftiger-
weise auch akzeptiert werden könnten. Die lebenden

Generationen dürfen sich keine Vorteile zum gravie-
renden, einseitigen Nachteil der Nachwelt verschaffen.

Ähnliches ist zum Fehlen der Dimension der

intragenerationellen Gerechtigkeit, das heisst der

Verteilungsgerechtigkeit zwischen Nord und Süd,

anzumerken. Dies ist umso weniger verständlich, als

bald darauf unter dem Stichwort «Weltvertrag» und
der als dringlich eingestuften «Globalisierung der

Sozialpolitik» (27 f.) ein solcher Massstab implizit
vorausgesetzt wird.

Zum Cruncfivert «Naefifia/t/^keit»
Die Beschreibung der Diskussionsgrundlage be-

trifft das Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung
(sustainable development), wie es die Leitprogram-
matik des «Erdgipfels» von Rio de Janeiro (1992) zur
weltweiten Leitlinie erhoben hat. Nimmt man dieses

allerdings in seinem vollen Umfang, so sprengt es

allerdings die Kategorie eines Grundwertes. Der Kon-
sultationstext freilich erwähnt - wie in der gegenwär-

tigen Diskussion noch weithin üblich — ganz über-

wiegend die ökologische Komponente, die so charak-

terisiert wird: «Die Menschheit insgesamt muss 1er-

nen, mit ihrer Umwelt umzugehen, ohne das Kapital
<Natur> anzugreifen» (23). Dem ist zweifellos zuzu-
stimmen. Zu wenig wird allerdings die eigentliche
Pointe des Leitbilds expliziert, die im zentralen Ver-

netzungsgedanken liegt. Der entscheidende Erkennt-
nisfortschritt des Sustainability-Konzepts liegt näm-
lieh in der Einsicht, «dass ökonomische, soziale und

ökologische Entwicklung nicht von einander abge-

spalten und gegeneinander ausgespielt werden dür-
fen. Soll die menschliche Entwicklung auf Dauer

gesichert sein, sind diese drei Komponenten als eine

immer wieder neu herzustellende notwendige Ein-
heit zu betrachten.»" Um die ethisch gebotene Be-

achtung der umfassenden Vernetzungsaufgabe auf
den Begriff zu bringen, schlug der Deutsche Sachver-

ständigenrat für Umweltfragen in seinem gewichtigen

Jahresgutachten von 1994 den Begriff Retinität bzw.

Retinitätsprinzip (vom lat. rete Netz) vor. Diese

Neubildung trifft den Kern der Nachhaltigkeits-
thematik präzis. Im Zentrum steht die Aufgabe einer

ausbalancierenden Zuordnung und wechselseitig
ansetzenden Integration der ökologischen, ökonomi-
sehen und sozialen Gestaltungskreise — und dies mit
einem vorausschauenden, vorsorgenden Blick auf das

Gesamtgefüge. Das Retinitätsprinzip bezieht sich auf

jene Rückkoppelungsaufgaben, mit deren Hilfe die

nachhaltige Synchronisation bzw. Koevolution der

gesellschaftlichen Teilsysteme in die Wege geleitet
werden kann. Ebendiese Aufgabenstellung ist unbe-

strittenermassen für die Zukunft von kaum über-

schätzbarem Gewicht. In dem angekündigten Schluss-

dokument sollten die Kirchen nicht hinter diesem

erreichten Interpretationsniveau zurückbleiben.

Zum Grundwert uSofidar/tät»
Wäre das Sustainability-Leitbild angemessen erfasst

worden, hätten gewisse Zweifel aufkommen müssen,
dass «Solidarität gleichsam die Zusammenfassung der

vier erwähnten Grundwerte (Gerechtigkeit, Freiheit
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und Verantwortung, Mitbestimmung, Nachhaltig-
keit)» (23) sei. In der Solidarität ist zum Beispiel der

Retinitätsgedanke noch nicht voll enthalten. Aller-
dings ist der spezifische, eigene Beitrag, den nur die

Solidarität leisten kann, so bedeutend, dass die Auf-
nähme in diesen Grundwertekanon gerechtfertigt
erscheint. Solidarität ist gewiss ein sehr vielgestaltiges
Phänomen. Zunächst bezeichnet sie jede bewusste

Erfahrung von Zusammengehörigkeit, und zwar
einschliesslich des hierdurch motivierten Willens, das

zu tun, was Mitglieder einer Gemeinschaft einander

schuldig sind. Als solches Zusammengehörigkeits-
bewusstsein kann sich Solidarität in einer Lebensge-
meinschaft (z. B. einer Familie) ebenso ergeben wie

in einer Interessengemeinschaft von Versicherten,

Aktionären oder Eigentümern, in der Verbundenheit
einer Freundschaft ebenso wie im Zweckbündnis
eines Forschungsteams oder in den Kampfaktionen
einer Gewerkschaft. Solidarität verweist sonach stets

auf ein vorgegebenes Gemeinsames, das Menschen

zusammenschliesst und füreinander handeln lässt. Zu
einem sozialethischen Schlüsselbegriff wird Solida-

rität durch ihre grundsätzliche, qualifizierte Hinord-

nung auf den Menschen als Person. Erst der Rekurs

auf die allen Menschen eignende personale Würde
öffnet den Blick auf jenes Gemeinsame, das den Ein-
zelnen und die Gemeinschaft in einer unbedingten
und zugleich übergreifenden Weise in die Pflicht
nimmt. Damit ist ein Begründungszusammenhang
erschlossen, der Solidarität zu einem sozialen Prinzip
macht. Erst auf dieser Ebene gewinnt Solidarität den

Rang eines universalen Handlungsgrundsatzes. Und

nur so wird Solidarität auch ein Prinzip, das notwen-
digerweise auch die Schwächsten einbeziehen muss.

Erst dann kann auf der konkreten Handlungsebene
die Option verständlich gemacht werden, die den

Verlierern im gesellschaftlichen Wettbewerb, den

Marginalisierten und Ausgegrenzten so beisteht, wie

es der Konsultationstext zu Recht fordert. Unter
dieser Voraussetzung kann man Solidarität sogar als

«moralisches Movens der Einheit des Menschenge-
schlechtes» bezeichnen.

Mit dem Hinweis auf den Personbezug von
Solidarität ist allerdings bereits eine Frage angespro-
chen, die an dieser Stelle nicht ausgeklammert
werden kann. Ich meine damit jene Grundwerte und
ethischen Leitbegriffe, deren angemessene Berück-

sichtigung dieser Text vermissen lässt. Ein katholischer
Sozialethiker wird sich fragen, warum von den klassi-

sehen Sozialprinzipien zwar die Solidarität berück-

sichtigt wird, nicht aber das Personprinzip bzw. die

normativ verstandene Personalität (Personwürde), in
der die Solidarität ja wurzelt. Eine ähnliche Anfrage

gilt für das (gerade für die Schweiz doch gewiss nicht
unbedeutende) komplementäre Prinzip der Subsi-

diarität. Ausserdem kann man sich fragen, ob für die

mit dem Gesellschaftsvertrag angezielte gesellschaft-

liehe Qualität nicht auch andere Voraussetzungen

von fundamentaler Bedeutung sind". Schliesslich ist
auch zu fragen, ob denn diese Grundwerte so neu
sind, dass sie die Uberschrift «Auf der Suche nach

einem neuen Gesellschaftsvertrag» (21) rechtfertigen.
Abgesehen von bestimmten Aspekten des Nachhai-

tigkeits-Leitbildes wird man dies von den anderen

(Gerechtigkeit, Freiheit / Verantwortung, Mitbestim-

mung, Solidarität) nicht eben behaupten können. Es

geht weit mehr um eine wk<? um eine

Revitalisierung von bereits bewährten und als grund-
sätzlich notwendig eingesehen Grundwerten.

3. Zur theologischen Argumentation
Die im zweiten Teil der Diskussionsgrundlage ent-
wickelten theologischen Grundlagen, die ich hier nur
in Auswahl behandeln kann, versuchen, «von der

ntl. Vision und der Verheissung des Reiches Gottes
her Gesichtspunkte zu gewinnen, die bei der Verein-

barung eines neuen Gesellschaftsvertrages wegleitend
sein können» (15). Näherhin wird das Reich Gottes

dann charakterisiert als «ein gelingendes Leben der

Einzelnen, ein gerechtes Zusammenleben in der

Gemeinschaft, ein friedliches Zusammenleben der

Völker und ein guter Umgang mit der Natur, getra-

gen vom Vertrauen in die befreiende Lebensmacht

Gottes. Niemand soll aufgrund der Nationalität, der

Religionszugehörigkeit, des Geschlechts oder aus

anderen Gründen von diesem <Leben in Fülle» ausge-
schlössen werden. Das »Leben in Fülle» bezieht sich

indessen nicht nur auf die sozialen und Wirtschaft-
liehen Lebensbedingungen der weltlichen Existenz;
aber indem es über die zeitliche Dimension hinaus-

weist, schliesst es diese ein. Deshalb folgt aus unse-

rem Zeugnis für das »Leben in Fülle» das Engagement
in sozialen und wirtschaftlichen Fragen für ein gelin-
gendes Leben.» (15)

Die Diskussionsgrundlage regt dann eine

«Reich-Gottes-Verträglichkeitsprüfung» an und nennt
dazu fünf Kriterien, die eine Option für ein «Leben

in Fülle», eine Nicht-Absolutsetzung der Gesellschaft,

eine Diskriminierungsverbot in Bezug auf Geschlecht,

Alter, Nationalität und Religion, die Sicherung der

Lebensgrundlagen nachfolgender Generationen so-
wie eine weltweite solidarische Partizipation an

Wirtschaft, Politik und Kultur, und zwar ohne

Unterwerfung unter die «Sachzwänge des Wettbe-
werbs», anzielen (18f.). Zur theologischen Legiti-
mation werden auch einige Texte des NT heran-

gezogen, vor allem zwei Gleichnisse, nämlich das

Gleichnis vom grossen Festmahl (Lk 14,16-24)
und das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg
(Mt 20,1-16).

Das zweite Gleichnis, in dem Tagelöhner für
teilweise extrem ungleiche Arbeitsleistungen einen

gleichen Lohn erhalten, nimmt nach Ansicht der

Autoren und Autorinnen «noch direkter auf wirt-

THEOLOGIE

W. Korff, Verbindliche

Handlungsprinzipien. Zum

Anspruch einer Soziallehre,
in: «Solidarität ist unteil-
bar» (Kath. Kongress,
I 2.-15. Sept. 1996 in Hildes-

heim). Dokumentation,
Kevelaer 1997,450. Einige

Anregungen verdanke ich

folgendem Beitrag: A. Baum-

gartner/W. Korff, Das

Prinzip Solidarität, in: StZ,
Bd. 208 (1990) 237-250.
" Z. B.Vertrauen; dazu

vgl.W. Gut, Was den Staat

zusammenhält, in:

Civitas 6/7, 1997, 133-138.
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U. Luz, Das Evangelium
nach Matthäus, 3.Teilbd.

Mt 18-25 [EKK 1/3]

Zürich u.a. 1997, 150.

" Ebd. 151.

"Ebd.
" Ebd.

"GS,Art. 36.

"GS, Art. 39.

GS, Art. 43.

Aufschlussreich und

immer noch lesenswert ist
die zusammenfassende Be-

wertung der Grund- oder
Einheitsprinzipien der Moral-

theologie (darunter auch die

Reich-Gottes-Konzeption)
bei R. Hofmann, Moral-

theologische Erkenntnis- u.

Methodenlehre (Handbuch
der Moraltheologie, Bd. 7)

München 1963,217-252.

schaftliche und soziale Fragen Bezug» (17). Aus ihm
wird gefolgert, dass die «Logik des Gottesreiches

nicht in jener der Leistungsgesellschaft und der Pro-

fitmaximierung» aufgeht. Der Text fährt fort, dass es

«auch nicht eine Logik ist, die den Wert des Men-
sehen auf seine Arbeitskraft reduziert, sondern es ist

eine Logik der Gerechtigkeit, die an den Bedürfnis-

sen des Menschen Mass nimmt» (18).
Auch wenn die Diskussionsgrundlage beteuert,

dass die Reich-Gottes-Botschaft keine reine Dies-

seits-Vision ist und dass wir «von der Bibel keine un-
mittelbaren Antworten und schon gar keine Rezepte

für die aktuellen Probleme erwarten»(16) können, so

ist doch kaum zu verkennen, dass eine derart starke

Betonung aktueller, sozial- und wirtschaftskritischer

Aspekte bei der Auslegung eschatologisch geprägter
Texte ihre Risiken hat, die man unter dem Stichwort

«eschatologischer Fehlschluss» zusammenfassen könn-

te. Der Stellenwert einer solchen Auslegung wird erst

voll ersichtlich, wenn das gesamte Aussagenspektrum
eines solchen Gleichnisses berücksichtigt wird. Und
dieses lässt sich nach Auskunft eines anerkannten

Kommentars am Leitfaden des Schlusssatzes («Die
Letzten werden Erste und die Ersten Letzte sein») wie

folgt charakterisieren: Mit den Letzten (also den spä-

ter bzw. zuletzt engagierten Arbeitern) sind jene ge-

meint, die «nach üblicher Wertung keinen Anspruch
auf Gottes Zuwendung und Lohn hätten» An er-

ster Stelle sind hier Sünder zu nennen. Demgegen-
über hebt die Parabel Gottes Güte hervor, die in Jesu

Handeln aufscheine. «Darum kann Matthäus zu

Recht diese Geschichte als Parabel des von Jesus ver-
kündeten und verkörperten Himmelreiches bezeich-

nen.»" Das Gleichnis stelle aber gerade nicht Güte
und Gerechtigkeit Gottes einander antithetisch ge-

genüber. Vielmehr bleibe der Weingutbesitzer dem

Anspruch der Gerechtigkeit nichts schuldig. Er halte

sich an das, was vertraglich vereinbart wurde und

respektiere insofern die Forderung der Gerechtigkeit.
Es werde auch nicht Lohn und Gnade gegeneinander

ausgespielt. «Am ehesten zielt die Parabel gegen
menschliche Versuche, die Gerechtigkeit und die

Güte Gottes so miteinander zu verbinden, dass das

eine zum Mass des anderen wird: Dann darf entwe-
der Gott nicht mehr gütig sein, weil dies das Prinzip
der Gerechtigkeit nicht zulässt, oder er muss gegen
alle gütig sein, weil alle aufgrund des Gleichheitsprin-
zips Güte beanspruchen können. Die Parabel zielt

also auf die Freiheit des gerechten Gottes, gütig zu
sein. Sie ersetzt nicht das gewohnte Wertesystem der

Gerechtigkeit, die jedem das Verdiente zuteilt, durch

ein neues Wertesystem der unverdienten Güte.»

Der Hauptsinn des Gleichnisses liegt demnach auf
einer ganz anderen Ebene.

Erst in einem weiteren Sinn betrifft das

Gleichnis auch eine «neue Einstellung zum Mitmen-
sehen, zu der die Erfahrung der Güte anleiten will».

|; K 8/1999
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Das Leistungsprinzip wird insofern in seine Grenzen

verwiesen, als es eine «neue Haltung der Solidarität

mit denen (anzielt), die es nicht gut haben, aber mit
denen Gott es gut meint» V

Mit Einstellung und Haltung ist aber nicht
unmittelbar eine normativ-ethische Urteilsebene

angesprochen, wie es die Diskussionsgrundlage nahe-

legt, sondern jene Ebene, für die traditionellerweise
der Tugendbegriff steht. Er ist eng verknüpft mit der

Inspiration und Motivation des Handelns. Ein Han-
dein «um des Reiches Gottes willen» (Luk 18,29) ist

theologisch unbestritten. Selbstverständlich ist damit
auch eine sittliche Anstrengung gefordert, im eigenen
Verhalten dem schon angebrochenen, aber als vollen-
dete Grösse noch ausstehenden Gottesreich zu ent-

sprechen. Dafür sind normethische Orientierungen,
wie sie die Diskussionsgrundlage anspricht, unum-
gänglich. Sie lassen sich aber methodisch nicht auf
dem direkten Weg einer Ableitung aus eschatologi-
sehen Texten gewinnen, sondern nur über eine me-
thodisch kontrollierte Vermittlung mit der Sachlogik
des jeweiligen irdischen Wirklichkeitsbereiches. In
diesem Sinn unterstreicht die Pastoral-Konstitution
des II. Vatikanischen Konzils «Gaudium et Spes» die

«richtige Autonomie der irdischen Wirklichkeiten»,
die «ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen Ord-

nungen haben, die der Mensch unter Anerkennung
der den einzelnen Wissenschaften und Techniken

eigenen Methode achten muss» A Das gleiche Doku-

ment unterstreicht übrigens, dass «die Erwartung der

neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde

nicht abschwächen (darf)» ". Zugleich ist dem Kon-
zil klar bewusst, dass - zumal angesichts der Kom-

plexität heutiger gesellschaftlicher Subsysteme - ein

konkretes, sachgemässes Urteil, zum Beispiel in Poli-

tik und Wirtschaft, nicht ohne vermittelnde Zwi-
schenschritte, in die das jeweilige Fachwissen und
Sachverstand einzubringen sind, gelingen kann. Den

in den verschiedenen Weltbereichen tätigen Christen

wird gesagt, dass sie «nicht nur die jedem einzelnen

Bereich eigenen Gesetze beobachten, sondern sich

zugleich um gutes fachliches Wissen und Können in
den einzelnen Sachgebieten bemühen sollen»-". Das

Konzil trägt damit indirekt der methodischen Ein-
sieht Rechnung, dass aus der Gottesreich-Botschaft

kein Moralprinzip zur Entscheidung konkreter nor-
mativ-ethischer Urteile ableitbar ist, wie im Übrigen
auch die Diskussion um verwandte Ansätze in der

Vergangenheit ja zur Genüge gezeigt hat"'. Das Reich

Gottes eröffnet einen anderen, neuen Sinnhorizont.
Es eröffnet die Perspektive eines umfassend versöhn-

ten, geheilten Lebens in Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe,

kurz: Die Perspektive der «Fülle des Lebens». Als un-
bestimmbare eschatologische Wirklichkeit bietet es

aber keine ausreichend definierte Basis für die Ab-

leitung innergeschichtlichen Handelns. Wer Reich

Gottes sagt, muss immer die letzlich unfassbare Ver-
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schiedenheit von unserer Welt mitbedenken. Wie
die Vaterunser-Bitte um das Kommen des Gottes-

reiches'- unterstreicht, ist die Herbeiführung dieses

Reiches nicht Ergebnis menschlichen Handelns, son-
dem allein Sache Gottes. Freilich ist damit auch der

Appell verbunden, dem Ruf Gottes zu anworten und

im eigenen Verhalten zu entsprechen. Damit sehen

sich Christen und Christinnen zunächst einmal selbst

in die Pflicht genommen. Denn rie sind die ersten

Adressaten! Sie müssen die Mittel ihrer Vernunft und
Phantasie einsetzen, denn ein genügend bestimmtes,

handhabbares Moralprinzip für innergeschichtliches
Handeln stellt die Reich-Gottes-Verkündigung nicht
dar. Wohl aber geht von der eschatologischen Span-

nung des «Schon» und «Noch-nicht» des Gottes-

reiches ein Impuls für das Handeln in dieser Welt

aus, der zum Dienst an Bedrängten, Notleidenden
und Unterdrückten und zum Kampf gegen «Struktu-

ren der Sünde» anspornt-'.

4. Einige Schlussfolgerungen
In der Auseinandersetzung um die Themenfelder des

ökumenischen Konsultationsprozesses kann es nicht

um die Frage gehen, ob dem christlichen Glauben

eine politische Dimension eigenet oder nicht. Dieser

Punkt darf getrost als affirmativ entschieden voraus-

gesetzt werden'''. Auch eine politische Abstinenz der

Kirchen hätte bekanntlich politische Bedeutung. Ein

theologischer Ethiker, der hinter den Ertrag der zu-

rückhegenden Diskussionen um die neue politische
Theologie, die Befreiungstheologie und verwandte

Ansätze zurückfiele, wäre schlecht beraten. Weltver-

antwortung ist nicht vom christlichen Glauben ab-

trennbar, und letzterer ist nicht auf rein jenseitsorien-
tierte Innerlichkeit reduzierbar. Der Rahmen und die

Kriterien des kirchlichen Engagements in irdisch-

politischen Fragen müssen aber theologisch legiti-
miert und ausgewiesen sein. Der christliche Glaube

hat sein Mass letztlich an nichts Welthaftem. Die

politische und wirtschaftliche Sphäre zählen zu jenen
vorletzten Wirklichkeiten, die der Christ so nutzen
soll, «als nutze er sie nicht» (1 Kor 7,31). Diese para-
dox klingende Maxime des Apostels Paulus setzt

voraus, dass christlicher Glaube und «Welt» wohl zu

unterscheiden, aber nicht zu trennen sind. Zu unter-
scheiden und zugleich aufeinander zu beziehen sind

christliches Heil und irdisches Wohl im Kontext der

Botschaft vom Reich Gottes; insofern dieses «nicht

von dieser Welt» (Joh 18,36) ist, kann es zu keinem

Zeitpunkt mit innerweltlichen Zuständen identifi-
ziert werden. Unter diesem relativierenden Vorzeichen

steht jede «Reich-Gottes-Verträglichkeitsprüfung».
Zwar ist prinzipiell die Zeit des Heils ange-

brochen, aber noch sind die Mächte des Unheils am
Werk. Gottes vorgängiges Wirken in Christus fordert
den Menschen zur Antwort heraus, und zu dieser

Antwort gehört ein Einsatz in der konkreten Ge-

schichte unter dem Vorzeichen der Gottes- und

Nächstenliebe. Dieser irdische Dienst steht zwar in
einem positiven Verhältnis zum Reich Gottes, aber

nicht im Sinne einer einfachen Kontinuität. Christ-
liches Heil ist nicht aus den Möglichkeiten der Welt
ableitbar und die Erfüllung christlicher Heils-Hoff-

nung ist nicht in der jetzigen Weltsituation voll be-

schreibbar. Das vollendete Gottes Reich überschreitet

alle innergeschichtlichen Vollendungsmöglichkeiten
absolut. Eine Fixierung des Verhältnisses von endzeit-

lichem Heil und geschichtlicher Welt ist unmög-
lieh-"'. Diese Rahmenbedingung relativiert jede Rede

von einer «Reich-Gottes-Verträglichkeitsprüfung»
hier und jetzt.

«Verträglichkeitsprüfungen» wären im Übrigen
nicht nur auf dieser höchst anspruchsvollen Ebene

angesagt: Wer erklärtermassen «jede Frau und jeden

Mann, alle Institutionen und Organisationen» (1)

zur Teilnahme an der Konsultation einlädt, muss sich

auch um entsprechende «Allgemeinverträglichkeit»
bemühen. Eine allgemein nachvollziehbare Argumen-
tation aber kommt um gewisse Umsetzungsleistun-

gen in die jeweilige Sachebene nicht herum. Die

Qualität der Vermittlung mit den Funktionsbedin-

gungen komplexer Gesellschaftssysteme ist geradezu
ein Prüfstein für das selbstgesetzte allgemeine Dialog-
ziel. Ein konkretes Einzelthema mag dies verdeut-
liehen: Die Diskussionsgrundlage nennt als fünftes

«Reich-Gottes-Verträglichkeitskriterium» folgende Be-

dingung: «Eine Gesellschaft ist soweit <Reich-Gottes-

verträglich), als sie sich nicht den Sachzwängen des

Wettbewerbs unterwirft, sondern weltweit solidarisch

an Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur parti-
zipieren lässt.» (19)

Wird hier nicht eine - wenigstens partiell -
falsche Alternative zwischen Wettbewerb und Soli-

darität aufgebaut? Ist Wettbewerb ohne Sachzwänge

überhaupt vorstellbar? Falls diese Aussage generell
Wettbewerb gilt, ist zu fragen, wie eine Markt-

Wirtschaft (auch eine soziale Marktwirtschaft) eigent-
lieh ohne Wettbewerb funktionieren soll. Es gibt
gewiss moralisch verwerfliche Methoden des Wett-
bewerbs. Nicht von ungefähr kennt das Wirtschafts-
recht den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs.

Umgekehrt ist aber Wettbewerb nicht in sich

schlecht. Oswald von Nell-Breuning, dem wohl nie-
mand unsoziale oder unsolidarische Tendenzen nach-

sagen kann, kommentiert in einem seiner Spätwerke
das ihm wohlbekannte, im Namen der christlichen
Nächstenliebe vorgebrachte Verdammungsurteil über

den Wettbewerb kurz und bündig so: «Dabei gibt es

keinen einzigen Kultursachbereich - allenfalls die

Religion ausgenommen —, den wir uns ohne Wett-
bewerb vorstellen könnten; der Wettbewerb ist viel-
mehr ihr belebendes Element, ihre treibende Kraft,
im Kultursachbereich Wirtschaft obendrein ein her-

vorragend leistungsfähiges Ordnungsinstrument.»-''

THEOLOGIE

" Lk I 1,2; Mt 6,10. Die Aus-

legung des «Vater-Unsers»
in der Diskussionsgrundlage
kann in diesem Rahmen nicht

eigens thematisiert werden.
" Vgl. R. Schnackenburg, Die

sittliche Botschaft des NT,
Bd. IrVon Jesus zur Urkirche,
Freiburg i.Br. u.a. 1986, 39.

Vorausgesetzt ist dabei

allerdings eine weite Défini-
tion des Politischen; zum
Ganzen vgl. H. Halter, Soll

sich die Kirche aus der
Politik heraushalten?, in:

H. Holzhey/P. Schaber

(Hrsg.), Ethik in der Schweiz,

Zürich I 996, 41 —57.

" Vgl. K. Lehmann, Glauben

bezeugen, Gesellschaft

gestalten. Reflexionen und

Positionen, Freiburg i.Br.

u.a. 1993, 366-369. Die Eig-

nung dieses Begriffs sollte
auf dem Hintergrund des

vielschichtigen ntl. und (erst
recht) theologie- sowie

allgemein geistesgeschicht-
liehen Befundes nochmals

thematisiert werden; vgl.
dazu P. Neuner, Die Ent-

deckung der Geschichte
und die Metamorphosen
christlichen Hoffnung, in:

K. Borchard/H.Waldenfels
(Hrsg.) Zukunft nach dem
Ende des Fortschrittsglau-
bens, Freiburg/München
1998,31-63.
"O. von Nell-Breuning,
Gerechtigkeit und Freiheit.

Grundzüge Katholischer
Soziallehre, München,
2. Aufl. 1985, 127; ferner vgl.

W. Kerber aaO. 130-135.
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" Vgl. M.Vogt, Retinität:

Vernetzung als ethisches

Leitprinzip für das Handeln
in komplexen Systemzusam-

menhängen, in: Forum für
interdisziplinäre Forschung

15 (1996), 159-197.
K. O. Hondrich, Zukunfts-

Vorstellungen, in: Universitas
53 (1998), H. 5, Nr. 623, 405.

Die Ökumenische Konsulta-

tion zur wirtschaftlichen und

sozialen Zukunft der Schweiz

ist verlängert worden:
Der Abgabetermin ist vom

30. Juni auf den 31. Oktober
verschoben worden.

Hans J. Münk ist ordentlicher
Professor für Theologische

und Philosophische Ethik an

der Theologischen Fakultät
der Universitären Hoch-

schule Luzern.

Wer sich zum Sustainability-Leitbild bekennt, muss
auch langfristig tragbare wirtschaftliche Perspektiven
entwickeln. In der angekündigten endgültigen Stel-

lungnahme sollten die Kirchenleitungen um sorg-
fältige Differenzierungen bei solchen Einzelthemen

bemüht sein.

Differenzierungsbedarf ist aber auch auf ande-

ren Ebenen und in anderen Zusammenhängen an-
zumeiden: Wer Änderungen im ökonomischen, so-

zialen und politischen Bereich anmahnt, setzt voraus,
dass das entsprechende Handeln sich innerhalb der

Bedingungen des prinzipiell vom Menschen Be-

herrschbaren bewegt. Die Steuerung ganzer gesell-

schaftlicher Teilsysteme ist indes eine höchst kom-

plexe Aufgabe. Die Effizienzbedingungen staatlicher

Interventionen sind neu zu reflektieren. Soweit die

Risiko-Vorsorge zu den vom Gemeinwohl geforder-

ten Aufgaben des Staates gehört, fällt diese heute

nicht selten in die Kategorie der Steuerung dynami-
scher Systeme, die komplexe Interdependenz-Bezie-

hungen aufweisen und sich nicht unbedingt linear,

kontinuierlich und vorhersehbar verhalten. Kom-
plexe Systeme, für die das Erkenntnismodell der

Chaostheorie aussagekräftig ist, erfordern einen an-
deren Bewältigungsansatz als das traditionelle linear-
kausale Modell"''. Sicherheit durch Erkenntnis der

Kausalität zwischen der Gegenwart und zukünftigen
Ereignissen ist damit gravierend tangiert. Das tradi-
tionelle Kausalitätsmodell verstand im Grunde die

Erkenntnis der Zukunft als eine auf der linearen

Zeitachse verschobene Gegenwart. Die Aussage, dass

«Zukunftsvorstellungen... in erster Linie etwas über

die Gegenwart aussagen, nicht über die Zukunft»"®

mag überpointiert sein, einen wichtigen Wahrheits-
kern enthält sie jedoch. Die besonders im Zusam-

menhang verschiedener Langzeitrisiken stärker be-

wusst gewordene staatliche Systemsteuerungsaufgabe
scheint einen veränderten Zeithorizont anzuzeigen,
den man als «intergenerationelle Verschiebung» be-

zeichnen könnte. Sie ist Ausdruck eines sich offenbar

partiell wandelnden Verhältnisses zur Geschichte.

Niemals zuvor durfte den lebenden Generationen so

sehr bewusst gewesen sein, dass sie auf die Rahmen-

bedingungen künftiger Geschichte teilweise heute

schon Einfluss nehmen können. Die darauf gerichtete

Zukunftsverantwortung leidet aber an den zuvor an-

gedeuteten nicht nur epistemologischen Schwierig-
keiten. Die Diskussionsgrundlage reflektiert diese

Problemlage nicht explizit, lässt aber implizit eine

eindimensionale Vorstellung von der Gestaltbarkeit

gesellschaftlicher Systeme erkennen.

Alle diese Überlegungen gehören zu einer Zu-
kunft im Sinne von «Futurum». Die bedeutendere,

christliche Zukunftsvorstellung ist aber jene des

«Adventus». Diese Zukunftskategorie entzieht sich

menschlichem Einfluss und damit menschlicher Ver-

antwortung. Bei aller Mitsorge um das Futurum
müssen die Kirchen stets auf den Adventus ausge-
richtet bleiben.

Hons J. Münk

HINWEIS

' Das Recht auf Asyl in Dis-
kussion. Überlegungen zum

Bundesbeschluss über dring-
liehe Massnahmen im Asyl-
und Ausländerbereich und

zum Asylgesetz, J + P Text

2/99, 24 Seiten, Fr. 6.—, zu be-

ziehen bei Justitia et Pax,

Postfach 6872, 3001 Bern,

Telefon 031-381 59 55,

Fax 031-381 83 49.

WELCHES ASYLRECHT WOLLEN WIR?

Da
die Referenden gegen den Bundesbeschluss

über dringliche Massnahmen im Ausländer-

und Asylbereich und gegen das Asylgesetz
zustande gekommen sind, werden die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger demnächst dazu Stellung
nehmen müssen. Der Bundesbeschluss mit zahlrei-

chen Verweisen auf andere Gesetzestexte und ein 123

Artikel umfassendes Gesetz mit teilweise rein verfah-

renstechnischen Bestimmungen sind nicht einfach zu
beurteilen. Letztlich geht es dabei jedoch «um die

Art und Weise, wie wir - vertreten durch die Staat-

liehen Organe - mit Menschen umgehen, die in der

Schweiz um Asyl nachsuchen». Deshalb hat sich die

Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax

eingehend mit diesen von National- und Ständerat

verabschiedeten Texten beschäftigt und dazu ein

Dossier veröffentlicht. '

Darin wird die Asyldebatte in ihrem Umfeld

dargestellt (Kapitel 1); dann werden fünf Grundsätze

vorgestellt (Kapitel 2); diese wiederum dienen als

Kriterien dafür, um auf einige der mit den neuen Ge-

setzestexten aufgeworfenen Probleme näher einzu-

gehen (Kapitel 4 bis 6). Weil die Frage des Asylmiss-
brauchs und der Kriminalität im Zentrum der

Asyldebatte steht, wird ihr besondere Aufmerksam-

keit gewidmet (Kapitel 3). In den Schlussfolgerungen

(Kapitel 7) erklärt die Kommission, dass sie dem

Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen im

Asyl- und Ausländerbereich nicht zustimmen kann

und dass gewisse durch die Revision des Asylgesetzes

vorgenommenen Änderungen zu Befürchtungen An-
lass geben. Justitia et Pax beschliesst ihre Überlegun-

gen mit Vorschlägen, wie das Asylrecht ungeachtet
des Ausgangs der Volksabstimmung weiterentwickelt
werden müsste.

Abschliessend erwähnt die Kommission die im
Dossier nicht behandelte internationale Dimension
des Problems. «Die (Produktion) von Flüchtlingen
wird ohne eine aktive Politik in den Bereichen Frie-

den, Menschenrechte und Entwicklung nicht zu
bremsen sein.»

Rolf We/bel
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REFORMIERTE

PRESSE

l~H

Die «Reformierte
Presse» und die
«Schweizerische
Kirchenzeitung»
stellen monatlich
ein Buch der be-
sonderen Art vor.

Kz'rc/ze (er)/eben
Joac/i/m F/'nc/er

Das Inhaltsverzeichnis liest sich vielversprechend. Das Vorwort
und die ersten 67 Seiten mit ihrer Zusammenfassung soziologi-
scher Erkenntnisse über die Erlebnisgesellschaft verlangen jedoch
Stehvermögen. Aber selbst wenn die vielen Fremdworte und kom-
plizierten Sätze dazu zwingen, langsam zu lesen, stellen sich doch
hier schon interessante Fragen: Was heisst es für die Kirchen, wenn
zu beobachten ist, dass «Biographie und Persönlichkeit zu Qualifi-
kationen umgedeutet und als Signale verwandt» wer-
den? Charismatische (Fernseh-)Prediger und Gurus
lassen grüssen.

Die Suche nach erlebbarer Religion, nach Unmittel-
barkeit steht quer zu Grenzen, Konfessionen, Tradi-
tionen und katechetischen Lehrsätzen. Die Aus-
wahlmentalität «mit dem in ihren Augen obsoleten
Unterscheidungscode <rechtgläubig/ungläubig>» sagt:
«Hauptsache, es wirkt.»

Die komplexe, aber nichtsdestoweniger interessante
Analyse des Umfeldes, in dem sich die Institution
Kirche bewegt, stellt Fragen hinsichtlich der Ausbil-
dung ihrer Funktionäre zum Auftreten in einer post-
modernen Welt, in der nichts mehr vorausgesetzt
werden kann. Aber sie stellt auch Fragen zu den Er-
folgsbilanzen charismatischer und neureligiöser
Gruppierungen. Gewinnen und halten sie ihre «Kundschaft» wirk-
lieh mit dem, was sie zu bieten meinen?

Wer sich durch die reichbefrachtete Analyse der Gegenwartssitua-
tion hindurcharbeitet, gelangt wohl immer wieder zu Fragen wie
«was hat das mit Theologie zu tun?» und «was nützt mir das für
meine theologische und praktische Arbeit?» Wer aber die Geduld
aufbringt, weiterzulesen, wird sehen, dass der Systematiker Höhn
durchaus zum Zuge kommt. Und dass er nicht dabei stehenbleibt,
sondern verwertbare Denkanstösse für die Praxis liefert.

Zum einen verweist er auf die Widerständigkeit des Religiösen, das

sinnstiftende Erfahrungen eben auch im ganz Unspektakulären

Hans-Joachim Höhn: Zerstreuungen, Religion zwischen Sinnsuche und Erlebnismarkt,
Patmos-Verlag, Düsseldorf 1998, 200 Seiten, Fr. 37.-.

Joachim Finger ist reformierter Pfarrer in Beringen.

und im langsamen, prozesshaften Fortschreiten ermöglicht. Mit
seiner Unterscheidung zwischen «erfahren» und «Erfahrungen
machen» (im Sinn von selbst bewerkstelligen) warnt er vor einem
Weltverständnis, in dem das «extra nos» nur noch in der Welt ist.

Höhn besteht auf dem Festhalten an der Suche nach dem Leben,
«das als Ganzes nicht mehr schlecht gemacht werden kann». Aller-

dings dürfen Theologie und ihre Praxis dazu nicht
mehr rückwärts auf die agrarische Umwelt der Bibel
fixiert sein. Und wenn ich ihn recht verstehe, ver-
langt er auch nicht einfach die Übersetzung der
Kerze oder Öllampe in eine Zündkerze. Sondern er
fordert eine neue Symbolik «von unten», die Ent-
deckung des «anderen» im Säkularen, des ökono-
misch nicht Verrechenbaren in der Ökonomie, des

technisch Unableitbaren in der Technik. Eine neue
Hermeneutik ist für ihn angezeigt, die weniger auf
die antike Umwelt der Bibel baut als auf das Leben
und hilft, «das herauszuholen, was noch nicht da

ist». Die den Leuten «aufs Maul schaut» und dazu
denen, die sonst nichts zu sagen haben, in Form der
offenen City-Kirchen (Dom-Forum Köln, Elisa-
bethen Basel, St. Jakob Zürich) eine Plattform gibt.

Eine Hermeneutik aber, die andererseits auch die
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht nur wahrnimmt, son-
dern auch annimmt und gerade aus deren Aussagen über die
scheinbare Belanglosigkeit des Menschen im Kosmos eine ganz
neue Freiheit entwickelt, durch die der Mensch Stand gewinnen
und zu sich selbst finden kann.

Gewissermassen als Nebeneffekt entsteht daraus auch eine Gottes-
begründung («dass ist, was ist, wo eigentlich nichts sein müsste

» und ein Endzeitbegriff, der wohltuend in die aktuelle Zeit hin-
einragt: Aufgabe der Kirchen ist es, die Endzeit in die Zeit hinein-
zuholen gegen die Zeit, zeitfreie Räume zu schaffen zum Beispiel
durch die Festtage als Repräsentanten eines Unverrechenbaren an
Zeit. Denn wenn wir das Letzte aus der Zeit herausholen, untergra-
ben wir die natürlichen Lebensbedingungen (und ist es nicht
gerade das, was Endzeitgemeinden versuchen?).

Wie gesagt, ein Buch, das sich nicht leicht liest - aber die Zeit dafür
lohnt sich!
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ALLE BISTÜMER

Ein Wort an die älteren Menschen in
unserem Land
Der d/esjö/ir/ge schweizerische Tog der Kronken,

der jeweils am ersten Sonntog im Mörz, dieses Jahr
o/so am 7. März begangen wird, steht unter dem

Motto: «-Betagt und krank - eine doppelte Heraus-

forderung». Dam/t sch/iesst sich dieser Tag dem von

den Vereinten Nationen ftir das Jahr 1999 erklär-

ten «Jahr der älteren Menschen» an.An/äss/ich die-

ses Internationalen Jahres richtet sich die Schwei-

zer ßischofskonferenz mit dem folgenden Wort an
die älteren Menschen in unserem Land.

Liebe Seniorinnen und Senioren,
Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Seniorinnen
und Senioren - zu denen auch einige von uns

gehören -, dass die UNO das letzte Jahr unse-
res Jahrhunderts zum «internationalen Jahr der
älteren Menschen» erklärt hat. Damit soll der
älteren Generation Ehrerbietung und Dankbar-
keit ausgesprochen werden, der wir Bischöfe

uns herzlich anschliessen.
Sie haben den grössten Teil dieses bewegten
20. Jahrhunderts miterlebt, vielleicht schon die

Zeit des Ersten Weltkrieges und der darauffol-
genden Wirtschaftskrise, den Zweiten Welt-
krieg und die Jahre nachher, die das Leben der
Gesellschaft unwiderruflich verändert haben.

Ihnen sind in diesen Jahrzehnten Ängste und

Sorgen kaum erspart geblieben, zumal es lange

Zeit dauerte, bis die sozialen Einrichtungen wie
die AHV und IV in unserem Land eingeführt
wurden. Unzureichende Löhne und fehlende
Pensionskassen haben oft genug die Rücklage
von Ersparnissen für ein gesichertes Alter ver-
hindert. Sie haben viele Opfer bringen müssen,
die sich die Jüngeren und Jungen unter uns
nicht vorstellen können.
Es erfüllt Sie - und uns - mit Genugtuung, dass

die Mehrheit älterer Menschen heute materiell
besser gesichert ist als früher. Doch immer
noch leben viele Betagte unter dem Existenz-
minimum. Diese haben ein Anrecht auf Staat-

liehe, kirchliche und private Unterstützung und

sollen freimütig davon Nutzen ziehen. An die-

ser Stelle danken wir den kirchlichen Gruppie-
rungen und staatlichen Institutionen sowie der
«Pro Senectute» und anderen Organisationen,
die sich älterer Menschen annehmen. Zu er-
wähnen sind auch die verbesserte medizinische

Versorgung alter Menschen, sowie die wach-
sende Anzahl von Alterswohnungen, Alters-
und Pflegeheimen. Wir danken auch allen, die
fachlich erfahren und liebevoll den Menschen
bei Altersbeschwerden beistehen. In den Pfar-

reien bestehen Gruppen, die für und mit den

Senioren die Jahre des Älterwerdens berei-
ehern, z.B. mit Bildungs- und Unterhaltungsan-

lassen, mit Kursen aller Art und mit Ausflügen,
und die besonders die Kranken und Behinder-
ten regelmässig besuchen. Hier leisten auch die
kirchlichen Sozialdienste viel Wertvolles. Wir
stellen ebenfalls fest, dass die Sakramente für
Menschen, die nicht zur Kirche kommen kön-

nen, in die Häuser und Heime gebracht und

dort gespendet werden.Wir begrüssen es, wenn
Gottesdienste, Bussfeiern und Krankensalbun-

gen für ältere Menschen gehalten werden.
Viel Gutes dürfen Sie von der jüngeren Gene-

ration erfahren. Dennoch sind wir beunruhigt,
wie in der Gesellschaft heute vielerorts den

Betagten der nötige Respekt verweigert wird.
Der Trend, die Jugend zu verherrlichen, wertet
das Altsein ab. Die rasanten Veränderungen im
kulturellen und technischen Bereich erschwe-

ren vielen Betagten das Leben und tragen bei

zu Angst und Verbitterung. Ein Umbruch fand in

den letzten Jahrzehnten auch innerhalb der
Kirche statt. Viele von Ihnen haben gewiss die

Erneuerungen seit dem 2.Vatikanischen Konzil

begrüsst, viele aber sind dadurch in ihrem
Glauben verunsichert worden und haben be-

sonders in den Gottesdiensten Mühe mit
neuen Liedern und mit ungewohnter Sprache
in der Verkündigung. Wir haben dafürVerständ-
nis, bitten Sie aber um Toleranz und Geduld im
Blick auf die kommenden Generationen. Einig

gehen wir Bischöfe mit all jenen, die Missstände

und Missbräuche im kirchlichen Leben und den

Verlust wirklich guter Traditionen bedauern
und darunter leiden.
Liebe Seniorinnen und Senioren!

Wir gelangen abschliessend mit einer grossen
Bitte an Sie: Helfen Sie mit, unseren Glauben
den Jüngeren lebendig vorzuleben und dadurch

weiterzugeben. Haben nicht gerade Gross-
eitern Möglichkeiten, ihren Enkeln religiöse
Werte zu vermitteln? Auf Ihren Beitrag dazu, in

schwierigen Zeiten christliches Leben zu erhal-

ten, zählen wir! Ebenso bitten wir Sie um Ihr
Gebet für die Kirche und ihre Zukunft. Denn
auch Sie sollen - wie der Apostel Paulus im

Alter dem jungen Timotheus schrieb - den

Jungen sagen können: «Bewahre, was dir an-

vertraut ist!» (I Tim 6,20).
Wir wünschen Ihnen für das letzte Jahr dieses

Jahrhunderts und für den Schritt ins 3. christ-
liehe Jahrtausend Gesundheit, Zuversicht und

Gottes Segen!

Freiburg, 22. Januar 1999

Ihre Schweizer Bischöfe

Kampagne gegen Personenminen
Am I. März, um 12 Uhr (Loka/zeit), werden aufder

ganzen Welt die Klrcheng/ocken läuten.

Für jene, die sich am Kampf gegen den Einsatz

von Personenminen beteiligt haben, wird der
I. März 1999 ein historisches Datum bedeuten:

Das Abkommen von Ottawa für ein generelles
Verbot von Personenminen tritt in Kraft.
Die schweizerischen Massnahmen bilden dabei

Teil einer internationalen Kampagne für ein

Verbot der Personenminen, einer Kampagne,
die mit ihrem Kampf gegen die Barbarei am

Anfang dieses phantastischen Erfolges steht
und 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet worden ist.
In zahlreichen Ländern werden die nationalen

Kampagnen am I. März symbolische Aktionen
für das Minenverbot und zur Opferhilfe durch-
führen, in der Schweiz mit der vollen Unter-
Stützung der Behörden.
In diesem Zusammenhang wurde auch inter-
national vorgeschlagen, an dem Tag, an dem das

Übereinkommen von Ottawa in Kraft tritt, um
12 Uhr (Lokalzeit) die Kirchenglocken läuten zu
lassen. Von katholischer Seite darf mit der

Unterstützung des Papstes gerechnet werden,
der sich immer wieder nachdrücklich für das

Personenminenverbot eingesetzt hat.

So werden am I.März um 12 Uhr in Australien,
Belgien, Frankreich, Italien, Kolumbien, Norwe-
gen, Österreich, Schweden, Sri Lanka, Südafrika,

Ungarn und in bestimmten Regionen der Ver-

einigten Staaten Glocken läuten. In mehreren
weiteren Ländern sind diesbezügliche Kontakte

geknüpft worden. Und in der Schweiz?

Wir hoffen, dass sämtliche Schweizer Kirchen
sich dieser weltweiten Aktion anschliessen und

damit ihre vorbehaltlose Unterstützung im

Kampf gegen eine barbarische Waffe bekunden

werden, die alle 20 Minuten Menschen tötet
oder in schrecklicherWeise verstümmelt, dar-

unter besonders viele Kinder.

Wir danken allen Kirchengemeinden, die sich

an unserer Aktion beteiligen, im Voraus bestens.

Elisabeth Reusse-Decrey

Koordination der Schweizerischen

Kampagne gegen Personenminen

BISTUM BASEL

Diakonatsweihe
Am Sonntag, 14. März 1999, wird in der Pfarr-
kirche Notre-Dame de la Prévoté in Moutier
Weihbischof Martin Gächter den Priesteramts-
kandidaten Stéphane Migy von Concourt zum
Diakon weihen.
Die Feier beginnt um 10.00 Uhr. Priester, die
bei der Handauflegung mitwirken und konzele-
brieren wollen, mögen sich mit Albe und weis-

ser Stola um 9.30 Uhr einfinden.
Seminar St. Beat Luzern

Priesterseminar des Bistums Basel

Dr. Walter Buh/mann, Regens

Ausschreibung
Die vakant werdende Pfarrstelle St. Franziskus,

Kriens (LU), wird für einen Pfarrer oder einen

Gemeindeleiter/eine Gemeindeleiterin zur Wie-
derbesetzung ausgeschrieben.
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Interessenten melden sich bitte bis zum
16. März 1999 beim diözesanen Personalamt,
Baselstrasse 58, 4501 Solothurn, oder E-Mail:

personalamt.bistum-basel@kath.ch

Priesterjubilare 1999
Folgende Diözesan- und Ordenspriester sowie
Priester der fremdsprachigen Missionen kön-

nen dieses Jahr ein Jubiläum feiern.

jEYserwes (70 /flÄrcJ
ßucbmann Bruno, Pfarr-Resignat, Ennetbaden,
7. Juli
Descbter Paul Jose/j em. Pfarrer, Luzern, 7. Juli

.DzVwwBwtewes (60//t/trcj
Chèvre André, Dr. phil., Retraité, Mettembert,
29. Juni

Eg/off Anton, Dr. theol., Gipf-Oberfrick, 29. Ok-
tober
Felder Anton, Luzern, 7. Juli

Greppin Georges, Retraité, Delémont, 29. Juni

Hofmann Karl, em. Pfarrer, Frauenfeld, 29. Juni
Schürmann Jost, Kaplan, Luthern-Bad, 29. Juni

Sp/ess Richard, em. Professor, Zug, 29. Juni

Go/r/cwes /VresZer/M&iTÄMTW (50/rr/trcj
Amrein Anton, em. Pfarrer, Inwil, 29. Juni
Bloch Em/7, em. Pfarrer, Zug, 20. Juni
ßossard Paul, Pfarradministrator, Welschenrohr,
10. September
ßrunner Karl, em. Pfarrer, Dierikon, 29. Juni

Droux Ives, Retraité, Soyhières, 24. Februar

Fügllster Robert, Msgr. Dr. theol., Pfarrer St. Marien,
Basel, 29. Juni

Galliker Martin, em. Pfarrer, St. Urban, 29. Juni
G/rardin Sylvestre, Curé, Bassecourt, 2. April
Huwyler Franz, Chorherr, Beromünster, 29. Juni

Kaufmann Max, em. Pfarrer, Neuendorf, 29. Juni

Londtw/ng P Thomas, Dr. phil., em. Pfarrer, Ober-
mumpf, 17. Juli

Lustenberger Hans, Chorherr, Beromünster,
29. Juni
Portmann P.Charles, CSSR,Glovelier, 17.Juli
Rieser Karl, em. Pfarrer, Baar, 29. Juni

Roetheli Alois, em. Pfarrer, Kappel, 29. Juni

Rüegger Hugo, em. Pfarrer, Ölten, 29. Juni
Schaller Jean-Pierre, Dr., Porrentruy, 29. Juni

Schumacher Josef em. Pfarrer, Emmenbrücke,
29. Juni
St/rnimann Anton, em. Pfarrer, Halten, 29. Juni
Unternöhrer Josef em. Pfarrer, Birrwil, 29.Juni
Vinzens Benedikt, em. Pfarrer, Aedermannsdorf,
19. Juni

Zürcher ßurkard, Alters-Seelsorger im Eichhof,

Luzern, 29. Juni

ßeerli Franz, em. Pfarrer, Wil (SG), 29. Juni
ßirrer Hans, em. Kaplan, Hüswil, 29. Juni
Gassmann Leonz, em. Pfarrer, Egerkingen,
10. Oktober
HauserJosef Pfarrer, Hildisrieden, 29. Juni
Hürlimann Gebhard, Dr. theol., em. Pfarrer, Zug,
29. Juni
Kern Richard, em. Pfarrer, Aedermannsdorf,
29. Juni

ßartolo Pereira, Nationaldelegierter, Zürich,
15. August
Ritz Joseph, Dr.theol., Pfarrer, Gelterkinden,
24. Juni
Scherer Leo, em. Pfarrer, Giubiasco, 29. Juni

Schmidiger Andreas, Pfarradministrator,
Ernetschwil, 29. Juni

Stammler Alois, Domherr, Pfarrer.Thun (St. Mar-

tin), 29. Juni
Studer Albin, em. Pfarrer, Sulgen, 29. Juni

5zY6erwet PrrVsZer/MÂ/7/ÏMtw (25 /zzÄreJ

Amrhyn Lukas, Pfarrer,Villmergen, 16. Juni
Cuennet Jean-Claude, Curé, Bassecourt, 15. Sep-

tember
Gagesch Walter, Pfarrer, Würenlingen, 23. Juni

Oeuvray Jacques, Curé/Chanoine, Boncourt,
3. März
Rotzetter R Paul, OFMCap, Spitalseelsorger, Ölten,
5.Juli
Unsern lieben Jubilaren herzliche Gratulation
und Gottes reichen Segen für die Zukunft.

Bischöfliche Kanzlei

BISTUM CHUR

Ausschreibung
Die vakant gewordene 50-Prozent-Seelsorge-
stelle des Spitalpfarramtes im Kreuzspital Chur

wird für einen Priester oder Pastoralassisten-
ten/eine Pastoralassistentin ausgeschrieben.
Interessenten melden sich bitte bis zum 19. März
1999 beim Sekretariat des Bischofsrates, Hof 19,

7000 Chur.

BISTUM ST. GALLEN

Untergang verwalten oder Ubergang
gestalten?
Am Mittwoch, 10. März, 16 bis 21 Uhr, findet im

Pfarreizentrum St.Fiden in St. Gallen das 8. Diö-
zesanforum kirchliche Jugendarbeit statt. Refe-

rent ist Paul M. Zulehner, der seit 1984 in sei-

ner Geburtsstadt Wien einen Lehrstuhl für
Pastoraltheologie innehat. Einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekanntgeworden ist er durch Vor-

träge und Publikationen über religions- und

kirchensoziologische Themen. In St.Gallen wird
er unter dem Titel «Untergang verwalten oder
Übergang gestalten» grundsätzliche Überle-

gungen zu Jugend und Kirche am Vorabend des

dritten Jahrtausends anstellen. Das von der
Daju, der Diözesanen Arbeitsstelle für Jugend-

seelsorge, organisierte Diözesanforum will
nicht nur über neue Entwicklungen in Berei-
chen der Jugendpastoral orientieren, sondern
auch ermutigen und zum Erfahrungsaustausch
einladen.
Weil nach den Tischgruppengesprächen und

der Plenumsdiskussion ein Imbiss offeriert
wird, ist eine Anmeldung nötig bis zum 6. März

an Daju, Webergasse 15,9000 St. Gallen,Telefon/
Fax 071- 223 87 70.

Firmplan 1999
/vr?Msy>e«r/cr Tfec/tn/ 7t>o F/Vrcr

Apr/b 18. So: Kriessern und Mömlingen (N); 24.

Sa: Au; 25. So: Rheineck und Thal (N).
Mai: I. Sa: Steinach und Tübach (N); 2. So: Berg;
3. Mo: Häggenschwil; 9. So: Altstätten und Hin-
terforst (N); 15. Sa: Heerbrugg; 16. So: St. Gal-

len-Dom und Dipoldsau (N); 29. Sa: Rebstein;
30. So: Goldach und Staad/Altenrhein (N).
Juni: 6. So: St. Margrethen (N); 12. Sa: Widnau;
13. So: Marbach und Balgach (N); 19. Sa: Ober-
riet und Kobelwald (N); 20. So: Untereggen und

Ricken (N); 21. Mo: Muolen; 26. Sa: Lüchingen
und Rüthi (N).
September: 11. Sa: Berneck

/"zVmspcwz/er

Apr/L24. Sa: Murg und Mols (N); 25. So: Quarten.
Mai: 9. So: St. Gallen-Halden und St. Gallen-
Neudorf (N); 22. Sa: St. Gallen-St. Fiden und

Wittenbach (N); 29. Sa: Speicher (N); 30. So:

Gossau-Andreas.

Juni: 5. Sa: Garns und Sennwald (N); 12. Sa:

St. Gallen-Bruggen und St. Gallen-St. Otmar
(N); 13. So: St.Gallen-Riethüsli; 19. Sa: St. Gallen-

Rotmonten und St. Gallen-Heiligkreuz (N);
20. So: Walenstadt.

Tzr«wpeBr/er Gcwcra/fz'&tfr AWFOM 77t«/<?r

Mai: 2. So: Vättis und Pfäfers (N); 3. Mo: Flums

und Berschis (N); 15. Sa: Weisstannen (N);
16. So: Mels und Mels-Heiligkreuz (N); 22. Sa:

Sargans und Wartau (N); 29. Sa: Wil und Abtwil
(N); 30. So: Gossau-Paulus und Engelburg (N).
Juni, 5. Sa: St. Gallen-Winkeln; 12. Sa: Eschen-

bach; 13. So: Appenzell; 19. Sa: Niederuzwil (N);
20. So: St. Gallen-St. Georgen; 26. Sa: Jona;
28. Mo; Wangs und Vilters (N).
November: 7. So: Mörschwil.

FzVwzspeKc/er d/vt 7fo Aw/Wcr A/zzwr
Mal: I. Sa: Bad Ragaz und Valens (N); 8. Sa: Kalt-
brunn; 16. So: Buchs und Sevelen (N); 29. Sa: Wil.
Juni: 6. So: Herisau (N); 12. Sa: Uznach; 13. So:

Flawil; 27. So: Wattwil.
(N Nachmittag)

BISTUM SITTEN

Im Herrn verschieden
Szzwo» Fozzr«/«', rt/f-P^orer
Am 11. Februar 1999 starb alt-Pfarrer Simon

Fournier in Savièse. Er war der älteste Priester
des Bistums Sitten. Simon Fournier wurde am
4. August 1903 in Haute-Nendaz geboren. Am
26. Juni 1932 wurde er zum Priester geweiht.
1932-1933 war er Vikar in Evolène, 1933-1941

Prior von Val d'llliez, 1941-1952 Pfarrer von

Leytron, 1952-1959 Pfarrer von Montana-Villa-

ge und schliesslich 1952-1972 Pfarrer von Brä-
mis. Seit 1972 lebte er im Ruhestand, zuerst in

Sitten, dann in Haute-Nendaz und in den letzten

Jahren in Savièse. Am 13. Februar wurde Simon

Fournier in Haute-Nendaz beerdigt.
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Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen. Prophetin
durch die Zeiten. Zum 900. Ge-

burtstag. Herausgegeben von Äb-
tissin Edeltraud Forster und dem
Konvent der Benediktinerinnen-
abtei St. Hildegard, Eibingen, Her-
der Verlag, Freiburg i. Br. 1998,520
Seiten.

Hildegard von Bingen hat in unse-

rer Zeit eine Berühmtheit und Be-

wunderung erreicht, die ihr zu ih-

ren Lebzeiten und durch 900 Jahre
seit ihrer Geburt nie zuteil ge-
worden war. Heute ist sie wohl die

bekannteste Nonne. Ihre Popula-
rität beruht auf verschiedenen

Qualitäten ihrer Person und ihres
Werkes. Heil- und Naturkunde
sind wohl am meisten geschätzt
und sehr populär, aber da finden
sich bei weitem nicht die be-

deutendsten Verdienste der Äbtis-
sin vom Rupertsberg bei Bingen.
Die grosse Frau des Mittelalters

hat sich zu Fragen der Theologie
und Hagiographie, der Spiritualität
und geistlicher Dichtung und Mu-
sik und überdies der Anthropolo-
gie und Kosmologie mit Kompe-
tenz geäussert. Doch Hildegards
Tätigkeit beschränkte sich nicht
auf gelehrtes Studium im elfenbei-

nernen Turm, die couragierte Frau

meldete sich auch unerschrocken

zum Wort vor den hochgestellten
Autoritäten ihrer Zeit. Ihre Schrif-

ten und ihre Aktivitäten sind so

reich, dass ihre Bedeutung auch

heute noch nicht ausgeschöpft ist,
obwohl die Forschung in den letz-
ten Jahrzehnten eine Fülle von
neuen Einzelheiten erfahren hat.

Die vorliegende, offizielle, von der
Benediktinerinnenabtei Eibingen
edierte Festschrift stellt mit ihren
31 Artikeln international renom-
mierter Autoren und Autorinnen
ein Kompendium des aktuellen
Wissenstandes der Hildegardfor-
schung dar. Leo Ett/in

Autoren dieser Nummer Urban Fink, lie. phil., Dr. theol.
Dr. P. Leo Ett/in OSB Postfach 7231,8023 Zürich
Marktstrasse 4, 5630 Muri Telefon 01-262 55 07

Prof. Dr. Hans J. Münk Heinz Angehrn, Pfarrer
Institut für Sozialethik Kirchweg 3, 9030 Abtwil
Postfach 7424, 6000 Luzern 7 Telefon 071-311 1711

Dr. Thomas Staub//

Feldeggstrasse 28, 3098 Köniz Verlag
Mu/t/co/or Print AG
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Katholische Kirchgemeinde
Sennwald

Sennwald ist eine aufstrebende, junge Gemeinde im
St. Galler Rheintal und besteht aus 5 Dörfern. In ihr
leben auf katholischer Seite viele Familien mit mehr-
heitlich reformierten Mitchristen zusammen. Das ge-
sellschaftliche Klima kann als offen bezeichnet werden.

Wir suchen als Hauptverantwortlichen für Sennwald
und zur Unterstützung des Pfarrers innerhalb der Dop-
pelpfarrei eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten

Ihr vorgesehener Aufgabenbereich beinhaltet: Gestal-
tung von Gottesdiensten, Jugendarbeit, Katechese,
Pfarreiseelsorge und die Zusammenarbeit mit Pfarrer
und Kirchenverwaltungsrat.
Wir erwarten Selbständigkeit und Eigenverantwortung
im Aufbau und der Betreuung einer eigenständigen
Seelsorge in der Gemeinde.

Gerne sind wir in einem Gespräch bereit, unsere Ideen
und Wünsche zu konkretisieren, vor allem aber Ihre
persönlichen Fähigkeiten und Vorstellungen kennen zu
lernen.

Stellenantritt: ab August 1999 oder nach Vereinbarung.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: Roland Eigen-
mann, Pfarrer, 9473 Garns, Telefon 081-771 11 44, und
Joseph Oertie, Sivelisberg, Präsident KVR, 9468 Sax,
Telefon 081-757 23 46.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an den Kirchen-
ratspräsidenten Joseph Oertie, Sivelisberg, 9468 Sax.

Die katholische Kirche in Deutschfreiburg sucht auf
den 1. August 1999 oder nach Vereinbarung

eine Stellenleiterin
oder einen Stellenleiter
der kirchlichen Erwachsenenbildung
(50- bis 60%-Anstellung)

Aufgabenbereiche:
- Leitung der Arbeitsstelle
- Bildungsangebote für Seelsorger/-innen, ehrenamtlichen Mit-

arbeiter/-innen und allgemein für interessierte Menschen er-
möglichen

- Pfarreien als Organisationen stützen und begleiten
- Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Bildungszentrum Burg-

bühl, St. Antoni
- administrative Aufgaben
Wir erwarten:
- abgeschlossenes Theologiestudium
- ausgewiesene Kompetenz in Erwachserienbildung
- Fähigkeit, die Auseinandersetzung mit der heutigen Zeit und

mit Glauben heute zu fördern
- animatorische, organisatorische und administrative Fähigkeit
- Bereitschaft in einem Team kollegial zusammenzuarbeiten
- Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit
- Bereitschaft in der Region beim Aufbau der Kirche von morgen

Mitverantwortung zu übernehmen

Wir bieten:
- Entlohnung nach den kantonalen Richtlinien
- gute kollegiale Atmosphäre
- schöner Arbeitsort im Bildungszentrum Burgbühl, St. Antoni
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeitsstellen
- vielseitige, herausfordernde Tätigkeit
Interessierte erhalten weitere Informationen beim jetzigen Stellen-
inhaber, Rolf Maienfisch, Telefon 026-677 42 66.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte bis
22. März an: Thomas Perler, Bischofsvikar, Bildungszentrum Burg-
bühl, 1713 St. Antoni.
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Katholische Kirchgemeinde Langenthal (BE)

Im Herbst 1999 wird in unserer grossen Diaspora-
pfarrei Langenthal (ca. 6000 Katholiken) die Stelle des

Pastoralassistenten doo%>

infolge Pensionierung frei.

/4ufgafaenbere/che.'
- Jugendseelsorge (ca. 20%)
- Spital-, Heim- und Krankenbesuche
- Religionsunterricht (2-4 Stunden Mittel-/Oberstufe)
- Mitarbeit in Liturgie und Verkündigung
- Betreuen und Begleiten von pfarreilichen Gruppen
- Mitarbeit im Pfarreirat und Seelsorgeteam

W/r erwarten von /bnen:
- abgeschlossenes Theologiestudium mit Berufs-

erfahrung
- initiatives, selbständiges und loyales Arbeiten
- Freude und Anteilnahme am aktiven Pfarreileben
- Teamfähigkeit

l/V/'r b/efen /bnen:
- Besoldung und Anstellung gemäss Richtlinien für

das Bernische Kantonspersonal
- eine interessante und vielseitige Pfarrei

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Pfarrer J. Brüh-
wiler, Telefon 062-922 14 09.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte an das Personalamt des Bistums Basel,
Baselstrasse 58, Postfach, 4501 Solothurn.

Kath. Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau

Möchten Sie in ländlicher Umgebung am wei-
teren Aufbau eines überblickbaren kirchlichen
Stützpunktes mithelfen, dann bewerben Sie
sich auf Anfang August 1999 oder nach Verein-
barung als neuer

Mitarbeiter in der Seelsorge
Der vielseitige Aufgabenbereich umfasst als
Schwerpunkte:
- Bezugsperson in einem Teilgebiet der Pfarrei

- Mitarbeit in der Gesamtpastoration der 3000
Gläubigen mit Religionsstunden und Jugend-
arbeit

- Belebung des Pfarreilebens und der Ökumene

Wohnmöglichkeit in gemütlichem Einfamilien-
haus vorhanden. Anstellung und Besoldung
gemäss kant. Anstellungsordnung der ZK.

Auskünfte erteilen gerne: H. Schönenberger,
Präsident Kirchenpflege, Eggberg 2, Eglisau,
Telefon 01 - 867 43 55, oder Vikar Markus Merz,
Telefon 01-867 21 21.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
senden Sie bitte raschmöglichst an: Katholische
Kirchenpflege, 8193 Eglisau.

Die katholische Kirchgemeinde Kriens sucht

Pfarrer oder
Gemeindeleiter/-in

für die Pfarrei St. Franziskus

(Stellenantritt: 1. Oktober 1999 oder nach Vereinba-
rung)und

Pastoralassistent/-in
und Katechet/-in (so-ioo%)

welche Erfahrung in der Liturgie mitbringen

(Stellenantritt: 1. August 1999).

Viele Waben-Zellen bilden die Grundstruktur unserer
20-jährigen Pfarrei. Beziehungsarbeit und ganzheit-
liehe Seelsorge zählen zu unseren Kernaufgaben.

Eine zeitgemässe Liturgie, eine offene Ökumene, mit
jungen Familien auf dem Weg sein und mit Jugend-
liehen neue Antworten in religiösen Fragen suchen,
stellen wir uns in nächster Zukunft als Schwerpunkte
vor.

Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit in der Pfar-
rei, auf die Zukunftsplanung und das Zusammen-
leben mit den beiden andern Pfarreien in Kriens.

Wir freuen uns, wenn sich auch Seelsorger/-innen,
die zusammen arbeiten möchten, gemeinsam melden.

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne: Gottlieb
Schmid-Fäh, Pfarreileiter, Telefon 041-320 76 65;
Martin Koller, Präsident kath. Kirchgemeinde, Gross-
feldstrasse 11, 6010 Kriens, Telefon 041-31836 46.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis Ende
März an: Diözesanes Personalamt, Baselstrasse 58,
4501 Basel.

Sind Sie
katholisch
und alleinste-
hend? Ist
Ihnen L/'ebe,

7rezze und Aw/ric/zft'gte'r
wichtig?
Dann fordern Sie bitte unver-
bindlich die Informationen
unserer erfolgreichen christli-
chen Partnervermittlung an
(Stichwort „602" genügt):
INTEGRA, Postfach 808,
8623 Wetzikon,
Tel. 01/97 02 355
(Fax 01/97 02 356).

\l/ Schweizer

Opferlichte
EREMITA
direkt vom
Hersteiler

- in umweltfreundlichen Bechern

- kein PVC

- in den Farben: rot, honig, weiss

- mehrmals verwendbar, preis-
günstig

- rauchfrei, gute Brenn-
eigenschaften

- prompte Lieferung

LIENERT-KERZENAG
Kerzenfabrik, 8840 Einsiedeln
Tel. 055/4122381
Fax 055/4128814

i lienertBkerzen
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Das Elisabethenwerk, 1957 als Elisabethenopfer erstmals durch-
geführt, nimmt mit dem Leitmotiv «von Frauen - für Frauen»
die Entwicklungszusammenarbeit des Schweizerischen Katholi-
sehen Frauenbundes (SKF) wahr.

Wertere /Auskünfte:
Elisabethenwerk des Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes (SKF), Postfach 7854, 6000 Luzern 7, Telefon 041-210 49 36,
Fax 041-210 55 47, http://www.frauenbund.ch, PC 60-21609-0.

täglich:
6.20 bis 6.40 Uhr

20.20 bis 20.40 Uhr

MW: I530 kHz

KW: 6245/7250/9645 kHz

CARITAS St. Gallen

Wir suchen zur Ergänzung unseres kleinen Teams eine/
einen

Animatorin/Animator
70- bis 80%-Pensum

(Stellenantritt ab August 1999 oder nach Vereinbarung)

für die Förderung des sozialen Engagements in Pfarreien
und Gemeinden des Bistums St. Gallen und die Realisie-
rung eigener Projekte. Dabei ist häufig Pionier- und Über-
zeugungsarbeit zu leisten.

Sie sollten initiativ und kreativ sein und gerne mit kirch-
liehen und nicht-kirchlichen Kreisen, die sich für soziale
Anliegen engagieren, wie folgt zusammenarbeiten:

- Kurse/Vorträge - Teamberatung - Entwicklung von
Konzepten

- Entwicklung und Begleitung von Projekten zusam-
men mit Menschen vor Ort und anderen Institutionen

in einem Zusammenhang mit den Tätigkeitsgebieten
«Armut bei uns», «Erwerbslosigkeit», «Zusammenleben
mit Menschen aus anderen Ländern», «Begleitung von
Kranken und Sterbenden» usw.

Fundierte Kenntnisse oder breite Erfahrung in 2 oder 3
der folgenden Gebiete sollten Sie mitbringen:

- Geme/nwesenanbeft
- Entvachsenenb/'/dung
- Pro/ekfanbert
- ftreo/og/sefte Arftert

Hilfreich ist Vertrautheit mit dem kirchlichen Leben in
der röm.-kath. Kirche.

Da in vielen Bereichen der Arbeit Frauen mitdenken und
mitarbeiten und Ihr zukünftiger Kollege ein Mann ist,
bevorzugen wir bei gleicher Qualifikation eine Frau.

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die
Sie bitte bis zum 19. März 1999 an CARITAS St. Gallen,
Stellenleitung, Postfach, 9001 St. Gallen, schicken. Auf
weitere Fragen können Ihnen Nikiaus Bayer oder Albert
Wassmer Auskunft geben, Telefon 071 - 227 34 30.

Die Kirchgemeinde Dreikönigen, Zürich
(Stadtquartier Enge, Kreis 2) sucht

Katecheten/Katechetin
Pastoralassistenten/
Pastoralassistentin
(Schwerpunkt Jugendarbeit und Katechese) 60-80%

Hauptaufgaben:
- Jugendarbeit (Begleitung und Animation der Ministranten und

Ministrantinnen sowie Mitarbeit in der ökumenischen Jugend-
arbeit)

- Verantwortung für die Katechese an der Mittel- und Oberstufe
und dem Firmkurs, Betreuung unserer Unterstufenkateche-
tinnen

- Vorbereitung und Durchführung von Kinder-, Familien- und
Jugendgottesdiensten

Wir erwarten:
- engagierte Persönlichkeit
- Anforderung als Katechet/Katechetin: Ausbildung für Oberstu-

fenkatechese (KoKoRu), evtl. Berufserfahrung
- Anforderung als Pastoralassistent/Pastoralassistentin:

Abgeschlossenes Theologiestudium, evtl. Berufserfahrung
- Freude am selbständigen Arbeiten; Teamfähigkeit
- Initiative für neue Impulse in der Jugendarbeit

Wir bieten:
- klar umschriebene, eigenständige Aufgabe
- Möglichkeit, in diesem Rahmen Eigeninitiative zu entwickeln

und selbständig zu arbeiten
- Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien der Zentral-

kommission der Römisch-Katholischen Körperschaft des Kan-
tons Zürich

Anstellung ab 1. August 1999 oder nach Vereinbarung.

Auskunft erteilt gerne Thomas Münch, Telefon 01 - 202 22 61.

Bewerbungen sind schriftlich mit den üblichen Unterlagen zu
richten an Fritz Oggenfuss, Präsident der Kirchenpflege, Kur-
firstenstrasse 21, 8002 Zürich.

IKONEN
Erlesene russische Ikonen
16.-19. Jh.

GALERIE AM PARK
Notkerstrasse 14, 9000 St. Gallen
Telefon 071-245 95 55
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